
Stenographischer Bericht
der

zweiten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 8. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10 Uhr Vormittags. ,

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. 6 obel l i .  — K. k. L a u d e ö - C h e f  D r. Carl 
Ul l epi t sch Edler: y. K r a i n f e l S .  — S c h r i f t f ü h r e r  - A b g e v r b n e t e r :  Am brosch. — Alle Deputirten 

anwesend, mit Ausnahme ber Deputirten Leser und v. Jom har t .

Per  P r ä s i d e n t  sorbert ben Schriftführer auf, baS 
Sitzungsprotokoll vom 6. April zu lesen.

Schriftführer Amb r o  sch liest basselbe.
Auf das Befragen bes P r ä s i d e n t e n ,  ob Jemanb 

gegen beit Inhalt bes Protokolls etwaS einzuwenden habe, 
berichtigt Abg. v. L a nge r  seinen Namen bahin, baß er 
Franz v. Langer heiße.

Abg. B r o l i c h  meint, baß bei ber Prüfung ber 
Wahlakte sich nur 19 Wahloperate ergeben hätten, baß 
also jebeS Comit6 nicht 12 Wahlakte prüfen konnte.

Schriftführer Amb r o  sch klärt bieS bahin aus, baß 
ber Bericht nur eine zum Vorschein gekommene Ansicht 
enthalte, welche schon in ber Sitzung vom 6 . April burch 
ben Abg. Ambrosch berichtigt würbe, indem nicht 26 Wahl
akte Vorlagen, weil für bie 10 Abgeorbneten bes großen 
Grundbesitzes nur einer, für bie 26 Uebrigen aber nicht 
26 Vorlagen. Man habe die bestimmte Zahl nur deshalb 
nicht ausgenommen, weil man nicht gewußt, wieviel Wahl
akte vorhanden waren, aber so viel war zu entnehmen, 
daß nicht 36 Wahlakte Vorlagen, um jedem Comitö 12 
zulheilen zu können.

Abg. Freiherr v. A P s a l t e r n  erklärt ebenfalls, daß 
nur 19 Wahloperate vorhanden seien.

Schriftführer Ambrosch liest die betreffende Stelle 
aus dem Protokoll nochmals vor unb trägt an, baß, wenn 
bie hohe Versammlung noch eine nähere Darstellung bes 
Gegenstandes wünsche, man etwas in baS Protokoll auf- 
nehmen müsse, was er nicht gesprochen habe, indem er 
Weber bie Zahl 19 noch bie Zahl 22 benannt habe.

P r ä s i d e n t  stellt die Anfrage in Bezug aus die 
Fertigung deS Protokolls.

Abg. Ambrosch:  Nachdem wir keine eigentliche 
Geschäftsordnung, wohl aber eine GefchästSbehandlmig im 
dritten Hauptstücke ber Landesorbnung besitzen, die von der 
Fertigung bes Protokolls nichts erwähnt, so bin ich so 
frei, biessallS als Dringlichkeitsantrag einzubringen, baß

man sich nach bem allgemeinen Usus halten möge bis 
burch bie Geschästöorbnung allenfalls etwas anbereS ent
schieden werben wirb. Der Usus bei berlci Verhanblungen 
besteht barin, baß ber Präsibent und ber Schriftführer 
bas Protokoll beständig unterzeichnen, daß dasselbe aber 
auch nach der Wahl deS Herrn Präsidenten, zwei M it 
gliedern zur Unterfertigung vorgelegt w ird, welche Wahl 
jedesmal der Herr Präsident trifft. Ich erlaube mir daher 
der hohen Versammlung, wenn nicht ein besserer Antrag 
Nachfolgen sollte, meinen Antrag zur Annahme anzuem
pfehlen, »«solange nicht eine Geschäftsordnung vielleicht 
etwas anberes verfügt, unb halte mich bieSfallS nur an 
ben Gebrauch, ber bei parlamentarischen Verhanblungen 
üblich ist.

Auf bie Anfrage beS Präsibcnten, ob Jemanb über 
biesen Antrag baö Wort zu ergreifen wünsche, erhebt sich

Abg. Dr. T o m a n :  Ich mache bloß baraus auf
merksam , daß, nachdem einer Geschäftsordnung Erwähnung 
gemacht wurde, sobalb als möglich an bie Zusammenstellung 
einer solchen gegangen werbe, beit« bas ist bie BasiS einer 
jeben Verhandlung.

P r ä s i be n t :  Wirb ohnehin geschehen, aber einst
weilen müssen provisorische Verfügungen getroffen werben.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich stimme nicht bagegen, aber 
bei biefer Gelegenheit ergibt sich bie Nothwenbigkeit, bie 
Jeber gefühlt haben w irb, baß man zum besseren Gange 
ber Verhandlung eine Geschäftsordnung haben muß, und 
ich mache den Antrag, daß dazu geschritten werde.

Abg. Ambrosch:  Ich bitte mir in dieser Beziehung 
zu erlauben, aus die Vorschrift über die GeschäftSbehanb- 
lung hinzuweisen, wornach selbstständige Anträge von ein
zelnen Herren Mitgliedern dem Herrn Präsidenten in schrift
licher Ausfertigung zu überreichen sind, —

Abg. D r. T o m a n :  Es wird demnächst geschehen.
Abg. Ambrosch (fährt fort): und diese werden dann 

dem Ausschuß, nämlich dem Landtags-Ausschuß, oder weil



dieser bis jetzt noch nicht besteht, einem Comit6 übertragen. 
Ich danke dem Herrn Vorredner für die Aufmersamkeit, 
welche auf jeden Fall die Einbringung dieses Antrages 
zur Folge haben dürfte, und so bitte ich den Herrn Präsiden
ten zur Abstimmung über meinen Antrag zu schreite», wel
cher dahin lautet, ob vorläufig genüge, daß daö Protokoll 
vom Präsidenten, dem Schriftführer und zwei Herren M it 
gliedern, die der Herr Präsident erwählt, unterfertigt werde?

(Da sich auf die Anfrage des Präsidenten, ob Jemand 
noch das Wort ergreifen wolle, Niemand erhebt, bringt er 
diesen Antrag zur Abstimmung und formulirt denselben dahin, 
daß daö Protokoll, wie es sonst gewöhnlich der Fall sei, vom 
Präsidenten, dem Schriftführer und von zwei vom Präsiden
ten zu benennenden Mitgliedern unterfertigt werden solle.

Der Antrag des Abg. Ambrosch wird angenommen, 
und der Präsident ersucht die Herren: Michael Freiherr 
v. ZoiS und Karl Obresa, sich dieser Mühe zu unterziehen, 
worauf das Protokoll unterzeichnet wird.)

P r ä s i d e n t :  Der Herr Landes-Chef hat zwei Re
gierungs-Vorlagen zu machen.

L a n d e S - C h e f :  Die eine Regierungs-Vorlage ist 
folgenden Inha lts : „Laut Mittheilung des H. k. k. Staats- 
ministcriums kann selbstverständlich davon keine Rede sein, 
daß die Landtage und der ReichSralh gleichzeitig versam
melt seien, daher der Landtag spätestens in der Art vertagt 
werden wird, daß die in den Reichsrath gewählten Abge
ordneten zur Eröffnung des Letzter» rechtzeitig in Wien 
eintreffen können, daß die Regierung sich jedoch Vorbehalte, 
daß die Wiedereinberufung des Landtags nach der Be
endigung der ersten ReichSrathö-Session zu veranlassen sei".

Die weitere Vorlage lautet: „ In  Folge Mittheilnng 
des H. k. k. Staatsministeriums ist dem Landtage zu er
öffnen, daß eö nach Prüfung der Wahle» seine dringendste 
Aufgabe sein werde, zur Wahl der nach dem Grundgesetze 
Über die Reichövertretnng in daö Abgeordnetenhaus deS 
ReichSratheS zu entsendenden Mitglieder zu schreiten".

DieSfallS habe ich, laut Erlasses des H. f. k. StaatS- 
ministeriums von, 2. AprU 1861, Z. 2007, auch noch 
Folgendes mitzntheilen:

„Nach 8.17 deS Allerhöchsten Patentes über dieReichS- 
vertretuug ist, wenn ein Mitglied deS Abgeordnetenhauses 
mit Tod abgeht, die persönliche Fähigkeit verliert, ober 
dauernd verhindert ist, eine neue Wahl vorzunehmen.

Der Landtag kann für jeden solchen Fall nicht zur 
Wahl znsammenberufen werden, nnd wenn bis zum nächsten 
Zusammentritte desselben gewartet würde, so müßte einst
weilen die Zahl der auf das betreffende Land entfallenden 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses unvollständig bleiben.

Um sonach den einzelnen Kronländern jederzeit die 
thnnlichste vollständige Vertretung im Abgeordnetenhause 
deS ReichSratheS zu sichern, geruhten Se. k. k. Apostol. 
Majestät mit der Allerh. Entschließung vom 31. v. M . die 
Landtage Allergnädigst zu ermächtigen, gleichzeitig mit der 
Wahl der in das Abgeordnetenhaus des ReichSratheS zu 
entsendenden Mitglieder für die obbezeichneten Fälle Ersatz
männer zu wählen, welche, sobald einer der obbezeichneten 
Fälle eintreten sollte, einzuberusen sind nnd bis znr Vor
nahme der regelmäßigen neuen Wahl zu sungiren haben.

Rücksichtlich der Anzahl dieser Ersatzmänner geruhten 
Se. k. k. Apostol. Majestät allergnädigst zu genehmigen, 
daß auö jeder im Anhänge zu der betreffenden Landes
ordnung festgestellten Gruppe von Landtags-Abgeordneten, 
ans welcher 1 — 5 Mitglieder in das Abgeordnetenhaus 
deS ReichSratheS zu entsenden sind, Ein Ersatzmann, und 
für die volle Zahl von je fünf weiteren Abgeordneten zum 
ReichSrath ein weiterer Ersatzmann gewählt werde."

(Nach deren Mittheilnng übergibt der LandeS-Ches 
dem Präsidenten diese beiden Vorlagen in der schriftlichen 
Ausfertigung.)

P r ä s i d e n t :  Das zur Prüfung der Wahlakte zn- 
sammengesetzte Eomitö hat mit lobenSwerthem Fleiße seine 
Aufgabe bereits vollendet, und ich ersuche den Herrn Be
richterstatter Otto Freiherrn v. Slpsaltern, seinen Bericht 
vorzutragen.

Abg. Baron A Psa l t e rn :  Das in der letzten Sitzung 
gewählte Eornite zur Prüfung der Wahloperate, bestehend 
anS den Herren v. Langer, Rudefch, Brolich, Guttman, 
Recher, Koren, Derbitfch, Mulley und mir, hat mir die 
Ehre erwiesen, mich zum Obmann nnd Berichterstatter über 
diese Arbeit zu wählen, welcher Aufgabe ich daher mit 
folgendem Vorträge Nachkomme:

Vorerst wurde ich von meinen Herren Kommissions- 
Mitgliedern und Genossen ermächtigt, der bestehenden oder 
eigentlich schon bestandenen Verordnetenstelle den Dank 
der Kommission für die Vorarbeiten auSzusprecheu, welche 
sie durch die Vorprüfungen der Wahloperate gentacht hat, 
welche nns zu einer wesentlichen Erleichterung unseres 
Geschäftes gedient und es n»S ermöglicht haben, daS Ge
schäft bereits tit der kurzen Zeit zu vollenden, die w ir darauf 
verwendet haben. Die Kommission hat alle nach der 
Landtags-Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlakte für den 
hiesige» Landtag übernommen, welche 19 an der Zahl, 
nämlich für den großen Grundbesitz 1, für die Städte und 
Märkte 7, für die Handels- uud Gewerbekammer 1, end
lich für die Landgemeinden 10.

Diese Wahlakte umfassen sämmtliche in der Landtags- 
Wahlordnung festgesetzte Wahlbezirke des Herzogthums Krain.

Bei der Prüfung dieser Wahlakte hat sich bezüglich 
der Wahl deS großen Grundbesitzes der Stadtgemeinden 
Laibach, Stadt Jdria, Stadt Krainburg und Lack, der 
Landgemeinden Stein und Egg, Umgebung Laibach und 
Oberlaibach, der Landgemeinden Krainburg, Neumarktl 
und Lack, weiterö der Gemeinden RadmannSdorf, Kronau, 
der Landgemeinde» AdelSberg, Planina, Senofetsch, Laas 
und Feistritz und endlich der Landgemeinden Wtppach, 
Jdria, Ncujkdtl, Landstraß und Gurkfeld gar kein Ein
wand erhoben, indem die Vorschriften der Landtags-Wahl
ordnung genau beobachtet worden sind.

Beim Wahlakte des Marktes Neumarktl nnd der Städte 
RadmannSdorf und Stein vermißt man die Liste der Wahl
berechtigten von RadmannSdorf und Stein, welche zur E r
gänzung des Wahlaktes von dem Wahlbezirke Neumarktl 
abzuverlangen wäre, worauf der Antrag hiemit gestellt wird.

Beim Wahlakte für den Stadtbezirk Adelsberg erschei
nen einige Stimmenabgaben illegal, weil sie wider die Vor
schrift deS §. 16 der Landtags-Wahlordnung nicht persönlich, 
sondern durch Vormünder und Kuratoren geübt wurden. 
Diese beanständete Abstimmung ist jedoch im Verhältniß 
zur Anzahl der legal abgegebenen Stimmen so gering, daß 
sie auf die große absolute Stimmenmehrheit des gewählten 
Abgeordnete» keinen Einfluß hat. — Bei dem Wahlakte 
des Stadtbezirkes Neustadt! zeigt sich der Formfehler, daß 
die Wahl-Kommission keinen Vorsitzenden gewählt hat.

Beim Wahlakte des Stadtwahlbezirkes Gottschee liegen 
die Hanptwählcrliste und die AbstimmnngSliste nur einfach 
vor, daher die Duplikate zur Ergänzung des Wahlaktes 
nachzutragen wären, worüber daS geeignete Ersuchen zu 
stellen wäre.

Bei dem Wahlakte der Handels- und Gewerbekammer 
Laibach ist der Status der Stimmberechtigten nur vom 
Herrn Sekretär der Kammer zertisizirt, und liegt nur in 
simplo vor; auch ist nicht ersichtlich, daß im Sinne des



8. 36 Der Landtags-Wahlordnung eine Wahl-Kommission 
gebildet worden wäre. Zudem geschah die Abstimmung 
mittelst Wahlzettel und nicht mündlich; da jedoch der §.36 
und die folgenden Paragraphe der Landtags-Wahlordnung 
auf die Handels- und Gewerbekammer, welche ein eigenes 
Statut hat, keine ausdrückliche Beziehung haben, so wäre 
über diese scheinbaren Mängel hinauszugehen und die Wahl 
nicht zu beanständen.

Es ist nämlich der betreffende Paragraph der Land
tags-Wahlordnung, welcher von der Wahl der Handels- 
»nd Gewerbekammer spricht, vor den übrigen Paragraphen 
gegeben, welche über die Art der Bornahme der Wahlen 
bei den ändern Wahlkörpern sprechen, und welche die Zu
sammensetzung der Kommission, den Vorsitz in derselben 
und die weitern Vorgänge beim Wahlakte selbst normiren. 
Es steht daher immerhin anzunehmen, als ob für diesen 
einzelnen Wahlkörper die übrigen Vorschriften der Landtags- 
Wahlordnung entweder gar nicht oder wenigstens nicht mit 
dem gleichen Gewichte vermeint gewesen wären.

Lei dem Wahl-Protokolle des Gemeinde-Wahlbezirkes 
Treffen fehlt die Unterschrift des Kommissions-Mitgliedes 
Tfchosch.

Bei dem Wahlakte für den Gemeinde-Wahlbezirk 
Gottschee fehlen die Duplikate der Wählerlisten,uut> des 
Abstimmungs - Verzeichnisses, welche Wahlakte gleichfalls 
nachzutragen wären. Da alle diese gerügten Mängel nicht 
so sehr gegen das Wesen und die Giltigkeit der vorge- 
nommenen Wahlen, sondern nur gegen die Formen, welche 
zur Sicherung derselben gegeben worden sind, verstoßen, 
erachtet die Kommission, daß auf keine Beanstandung einer 
Wahl der Antrag zu stellen wäre.

Was nun endlich die Wahl der Landgemeinden Tscher- 
nembl und Möttling anbelangt, wurde durch de» Präsi
denten der Kommission die demselben zugekommene Resig
nation des dort gewählten Abgeordneten Anton Leser mit- 
getheilt, wodurch die Prüfung dieses Wahlaktes sich nach 
der Ansicht der Kommission als überflüssig herausgestellt hat. 
Indem ich nun den betreffenden Akt dem Herrn Präsidenten 
hiermit zurückstelle (übergibt denselben), glaube ich im Namen 
der Kommission beantragen zu sollen, daß der Landes-Chef 
unter Mittheilung der Wahlakte zu ersuchen wäre, eine 
Neuwahl für diesen Bezirk veranlassen zu wollen.

Dies ist mein ganzer Vortrag. Ich habe ihn schrift
lich zur Erleichterung der Berichterstattung ausgefertigt.

Pr äs i den t :  Is t es vielleicht der H. Versammlung 
gefällig, daß die Anträge des Herrn Baron Apfaltern noch
mals punktweise zur Sprache gebracht werden, oder wer
den diese Anträge genehmigt?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Wäre eS vielleicht wün- 
schenswerth, die Anträge nach und nach vorzulesen und 
diese allenfalls zur Sprache zu bringen?

LandeS-Chef :  Ich erlaube mir, den Berichter
statter um Auskunft zu bitten.

Nach 8 . 17 der Wahlordnung ist der Besitz der österr. 
Staatsbürgerschaft ein wesentliches Erforderniß, um Depu- 
tirter fein zu können. Aus den Akten der vorbestandenen 
Landeshauptmannschaft bin ich zur Kenntniß gekommen, 
daß der Deputirte v. Jombart, obwohl über 30 Jahre in 
Kretin ansässig, doch erst unterm 27. März l. I .  bei der 
vorbestandenen Landeshauptmaimschast um Verleihung der 
österr. Staatsbürgerschaft eingeschritten ist. Nachdem das 
Recht der Verleihung dem LandeS-Chef, also früher dem 
Statthalter in Triest zugestanden ist, der Gegenstand aber 
sehr dringlich war, um den Herrn v. Jombart wahlfähig 
zu machen, so hat man sich an den Statthalter in Triest
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telegraphisch gewendet und ebenfalls um telegraphische Ant
wort gebeten.

Der Herr Statthalter in Triest hat sonach geantwortet, 
dein Grundbesitzer v. Jombart werde die Aufnahme in den 
österr. Staatsverband zugesichert gegen die nachträgliche 
Erfüllung der gesetzlichen Förmlichkeiten.

WeiterS liegt in den landeshauptmannschastlichen Akten 
nichts vor, daher ich die Anfrage stelle, ob sich vielleicht 
aus dem Wahlakte selbst ergibt, daß die Staatsbürgerschaft 
vom Herrn v. Jombart auf legalem Wege bereits erworben 
wurde, auf welchen Sachverhalt die H. Versammlung auf
merksam zu machen ich mich veranlaßt fand.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Wie der Herr Landes-Chef 
mitgetheilt hat, ist der Vorgang wirklich so gewesen, und 
wurde zunächst, wie ich die Aufklärung erstatten kann, da
durch veranlaßt, daß bei den Wahlen des großen Grund
besitzes der Wunsch ausgesprochen wurde, Herrn v. Jombart 
zum Abgeordneten deö Großgrundbesitzes zu wählen, dieses 
jedoch wegen Mangel der Staatsbürgerschaft nicht möglich 
war; nachdem hierauf eben von Seite deS damaligen LandeS- 
EhefS unseres HerzogthumS Krain, Statthalter Burger in 
Triest, die Znsicherung im telegraphischen Wege zugekommen 
war, daß ihm die Staatsbürgerschaft, gegen die Erfüllung 
der gesetzlichen Förmlichkeiten, verliehen werde, nahm der 
Körper deö großen Grundbesitzes keinen Anstand, mit einer 
bedeutenden Stimmenmehrheit Herrn v. Jombart als Abge
ordneten für den hiesigen Landtag zu wählen; er hat es 
in der Voraussetzung gethan, daß keine Schwierigkeiten zur 
Leistung der gesetzlichen Formalitäten obwalten können, die 
einfach in nichts Anderem bestehen, als in der Angelobung 
und dem Einschreiten und der Bitte darum, und nachdem 
eben für diesen Fall die Zusicherung von Seite der damals 
bestandenen Landesstelle ertheilt worden war. Dem Wahl
akte selbst liegt ein Nachweis über die Erfüllung dieser 
Bedingungen allerdings nicht bei, da jedoch dem Herrn 
Abgeordneten v. Jombart fein dieöfälliges Zertifikat zuge- 
ftelit worden ist, glaube ich, es wäre diese Wahl nicht zu 
beanständen gewesen, denn das kann meiner Ansicht nach 
nur unter der Voraussetzung geschehen sein, daß auch der
malen kein Zweifel obwalten kann, da, wenn auch die 
geschehene Aufnahme noch nicht vorliegt, es dennoch anzu
sehen war, als ob die Ausnahme bereits geschehen wäre, 
nachdem die Zusicherung der kompetenten Behörde der 
Verleihung selbst gleich sein dürfte.

La n d e s - Ch e f :  Ich nehme diese Mittheilung zur 
Wissenschaft.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Ich schreite nun zu den 
einzelnen Anträgen, rücksichtlich der einzelnen Wahloperate, 
bei denen sich erhebliche Anstände ergaben.

1. Rücksichtlich der Wahlakte des Marktes Neunrnrftl 
und der Städte RadmannSdvrf und S tein; bei diesen ver
mißt man die Liste der Wahlberechtigten von RadmannS- 
dorf und S tein, welche nvthwendig zur Ergänzung deS 
Wahlaktes erscheinen dürften, und eS wird der Antrag 
erstattet: „sie nachträglich abzuverlangen, um sie dem 
Wahlakte beizuschließen".

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur D is 
kussion. Is t Jemand der Herren über diesen Punkt zu 
reden geneigt, bitte ich ihn, sich zu erheben, wenn nicht, 
so erkläre ich ihn für angenommen. (Wird angenommen.)

Abg. Baron A p f a l t e r n  fährt fort: Im  Wahlakte 
für den Stadtbezirk Adelsberg erscheinen einige Stimmen
abgaben illegal, da selbe wider den 8 . 16 der L. W . O .  
nicht persönlich, sondern durch Vormünder und Kuratoren 
geschahen. Diese beanständeten Abstimmungen sind aber 
im Verhältniß zur Zahl der legal abgegebenen Stimmen
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so gering, daß sie aus die große absolute Stimmenmehrheit 
des gewählten Abgeordneten keinen Einfluß hat; daher 
auch in dieser Hinsicht gegen die Wahl kein Anstand zu 
erheben wäre.

P r ä s i d e n t :  Hat Jemand dagegen etwas zu be
merken?

(Bringt diesen Antrag zur Abstimmung und derselbe 
wird angenommen.)

Abg. Baron A Psal tern (fährt fo rt): Bei dem Wahl
akte der Stadt Nenstadtl ist der Formfehler gemacht worden, 
daß die Wahlkommissson keinen Vorsitzenden gewählt hat. 
W ir haben auch hierbei keine Beanstandung beantragt.

Abg. D r. S u p p  a n : Ich erlaube mir in dieser Be
ziehung eine Aufklärung zu geben, nachdem ich die Ehre 
habe, die Stadt Nenstadtl, so wie die zu diesem Wahl
bezirke gehörigen Städte zu vertreten, daß allerdings ein 
Vorsitzender in der Wahlkommissson gewählt wurde, u. z. 
der dortige Bürgermeister Toussaint Ritter v. Fichtenau, 
daher der Formfehler nur darin liegen kann, daß nämlich 
diese Wahl im Protokolle nicht ersichtlich gemacht zu fein scheint.

P r ä s i d e n t :  Nach dieser Erklärung glaube ich 
diesen Antrag zur Abstimmung bringen zu können.

Abg. A m b r o sch: Es bringt sich mir hier die Frage 
auf, ob der Vorsitzende den Wahlakt als Vorsitzender unter
schrieben hat. Kommt aber auch sein Name nicht vor?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Sein Name kommt aller
dings vor. Ob er gerade bemerkt hat als Vorsitzender, 
das weiß ich mich nicht zu erinnern. Darüber, daß keine 
Unterschrift fehlt, ist kein Zweifel, denn, wo sie gefehlt hat, 
d. i. in einem Wahlbezirke, wo schon erwähnt, wurde es 
sogleich bemerkt, daß ein Mitglied nicht gesertiget hat, also 
an der Zahl abgehe. Die Unterschrift mangelt nicht, sonst 
wäre es bemerkt worden.

Abg. Ambr o  sch: Ich glaube bemerken zu dürfen, 
daß es keiner weiteren Erhebung bedarf, weil die Erficht- 
lichmachung des Vorsitzenden, wenn sie auch im Protokoll 
nicht vorkömmt, durch die gefällige Mittheilung des gewähl
ten Abgeordneten, der das Vertrauen besessen hat, ohne
dies gerechtfertigt erscheint.

(Dieser Antrag wird vom Präsidenten zur Abstimmung 
gebracht und angenommen.)

Abg. Baron A p f  a lt  en t (fährt fort): Beim Wahl
akte des Stadlwahlbezirkes Gottschee liegen die Haupt
wählerlisten und die Abstimmungslisten nur einfach vor, 
daher die Duplikate uachzntragen wären.

Abg. P i n t e r :  Ich bin so frei, eine Aufklärung zu 
geben. Die Duplikate sind allerdings vorhanden, allein 
ich habe als Leiter, als landesfürstl. Kommissär es für über
flüssig gefunden, sie vorzulegen, weil die Gegenlisten ba
liegen und diese die Kontrole bilden; fordert man jedoch, 
daß diese nachgetragen werden, so können sie binnen 48 
Stunden da fein.

P r äs i de n t :  Ist die h. Versammlung gewillt, nach 
diesen Aufklärungen über den Formfehler htnaudzugehen, 
oder soll das Duplikat nachgetragen werden?

Wenn die Herren mit der Erklärung des Herrn Bezirks- 
Vorstandes zufrieden sind, bitte icb S ie, sich zn erheben.

Abg. G u 11 m a n : Ich glaube, daß jedenfalls die 
Listen nachzutragen wären, nachdem der Abgeordnete sagt, 
daß sie vorhanden wären, und daS Protokoll, welches in 
dem stäub. Archive zu hinterlegen ist, vollständig sein soll.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, hierüber abzustimmen. Jene 
Herren, welchen die Aufklärung deS Herrn BezirkS-Vor- 
standeö Pinter genügend erscheint, bitte ich, sich zu erheben.

20 Abgeordnete erheben sich, und der Antrag wird 
somit angenommen.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Nun folgt die Beurthei- 
lung deS Wahlaktes der Handels- und Gewerbekammer 
in Laibach.

In  diesem ist der Status der Stimmberechtigten, und 
zwar in einem gedruckten Exemplare, nur vom Sekretär 
der Kammer zertisizirt und nur einfach vorliegend, und eS 
ist auch nicht ersichtlich, daß im Sinne des §. 36 der Land- 
tagö-Wahlordnung eine Wahlkommission gebildet worden 
wäre; zudem geschah die Abstimmung mittelst Stimmzettel 
und nicht mündlich. Die Kommission hat sich hierzu die 
Bemerkung zu machen erlaubt, daß von der Wahl der 
Handels- und Gewerbekammer in Laibach 8- 6 der La»d- 
tags-Wahlordnung spricht und einfach sagt: „D ie Handels
und Gewerbekammer in Laibach hat zwei LandtagS-Abge- 
ordnete zu wählen; für diese Wahl haben die Mitglieder 
und Ersatzmänner der Kammer Wahlkörper zu bilden". 
Im  weiteren Verlaufe der Landtags-Wahlordnung ist nur 
ein M al noch eine Erwähnung dieser Wahl, jedoch keines
wegs der Art, daß die Art des Vorganges bei der Wahl 
selbst normirt wäre. Die Wahl-Kommission war der Ansicht, 
daß, nachdem die Handels- und Gewerbekaminer ein eigenes 
organisatorisches Statut hat, der §. 36 und die nachfol
genden Paragraphe, welche über den Vorgang bei den 
Wahlen die nöthigen Normen enthalten, wohl nicht für 
die Handels- und Gewerbekammer gemeint fein dürften, 
und daß daher über diesen Vorgang fein weiterer An
stand zu erheben wäre.

Abg. Lu cf mann:  Ich erlaube mir zur Aufklärung 
auf folgenden Sachverhalt aufmerksam zu machen: Bei 
Gelegenheit einer vorgcfchricbenen Probewahl, welche vor- 
genommen wurde, sind Herr Baron Zois und ich mit ab
soluter Stimmenmehrheit ernannt worden; darauf ist die 
Wahl nach einiger Zwischenzeit vor sich gegangen, und 
ich habe gedacht, damit Jeder nach freier Ueberzeugung, 
wie es das Gesetz im §. 39 der Landtags-Wahlordnung 
vorschreibt, stimmen könne, sei die mündliche Wahl auS- 
zuschließen, da das Gesetz für die Handels- und Gewerbe- 
kämmet weder die mündliche noch die schriftliche Wahl 
ausdrücklich, sondern nur die Benennung deS Gewählten 
vorfchreibt. Ich habe daher im Einverständnisse mit dem 
laudeSfürstlicheu Kommissäre verfügt, daß zur Wahrung 
einer möglichst freien Wahl von Jedem die Stimmgebung 
schriftlich erfolge.

DaS war meine innige Ueberzeugung, daß man sich 
fo leichter frei aussprechen könne, als wenn man gedrungen 
ist, vor der Kommission die Namen auszusprecheii, wo es 

| peinlich erscheint, bei so vielerlei zu beobachtenden Rück- 
i sichten sich frei zn äußern. DaS war meine Meinung.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe hiermit die bei der Wahl 
der zwei Herren der Handels- und Gewerbekammer ge
rügten Gebrechen zur Diskussion.

Wünscht Jemand von den Herren das Wort zu er
greifen ?

Da sich Niemand meldet, bringt der Präsident den 
Antrag zur Abstimmung, daß über diese Formgebrechen 
hinübergegangen und die Wahl dieser zwei Herren geneh
migt werde.

(Der Antrag wird angenommen.)
Abg. Baron A p f a l t e r n  (fährt fo rt): Bei dem 

Wahlprotokoll des Gemeinde - Wahlbezirkes Tressen fehlt 
die Unterschrift des KommissionS-MitgliedeS Tschosch. Die 
Kommission fand keinen Anstand darüber zu erheben.

(Auf die Anfrage des Präsidenten, ob Jemand etwas 
darüber zu bemerken habe, erhebt sich Niemand und der 
Antrag, über diesen Formfehler hinwegzugehen, wird an
genommen.)



Abg. Baron A p s a l t e r n :  Bei dem Wahlakte für 
den Gemeinde-Bezirk Gottschee fehlen die Duplikate der 
Wählerlisten und deS Abstimmungs-Verzeichnisses, welche 
Wahlakte gleichfalls nachzutragen wären. Es hat hiermit 
offenbar dasselbe Bewandtnis; wie früher; allein die Stimm
liste und die Gegenliste, welche sich ohnedem kontroliren, 
sind gegenwärtig, und auch die Duplikate können in 48 
Stunden eingeholt werden, wenn eö nothwendig befunden 
wirb, übrigens glaube ich, daß die tfontrole hergestellt ist.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die hohe Versammlung sich 
bereits in einem analogen Falle ausgesprochen hat, so 
glaube ich, daß auch über diesen Formfehler hinweggan
gen werden kann.

Abg. Baron A p s a l t e r n :  Ich weiß nicht, ob die 
hohe Versammlung dies glaubt; die Liste gehört zum Ge- 
sam intakt, ist leicht nachgetragen, der Wahlbezirk braucht 
sie nicht und hierher gehört sie.

Dieser Ansicht stimmt der Abgeordnete Dr. BleiweiS bei.
Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Es handelt sich 

um die Frage, ob sich die hohe Versammlung mit dieser 
Aufklärung zufrieden stellt, das schließt nicht aus, nachdem 
sich der Bezirksvorsteher ohnedies hierzu erboten hat, den 
Wahlakt vollständig einzusenden, daß dieser wirklich ein- 
gesendet werde.

P r ä s i d e n t :  Es war auch nur der Beschluß der 
Versammlung, daß über die Mängel hinausgegangen werde.

Abg. P i n t  er:  Es wurde eine Vorbesprechung ge
halten und das ist dazu die Veranlassung gewesen. Die 
Kontrole habe ich gesunden in der Stimmliste und Ge
genliste.

Abg. Baron A p s a l t e r n  (fährt fort): Nun erübrigt 
noch die Wahl der Gemeinden Tschernembl und Möttling, de
ren Abgeordneter auf die Wahl verzichtet hat, die auf ihn ge
fallen ist und in welcher Hinsicht die Kommission den An
trag gestellt hat, den Landeschef zu ersuche», die Wahl 
für diesen Bezirk neuerlich vornehmen zu lassen, indem 
ihm gleichzeitig dieser Wahlakt zu übermitteln wäre, nach
dem derselbe wegen der darin vorhandenen Wählerverzeich
nisse nothwendig erscheinen dürfte.

Abg. A m drosch: Erlauben Sie mir eine Bemerkung 
vorzutragen: Nach der Mittheilung des Landeschefs sind die 
Wahlen für den Reichsrath dringend nothwendig; nun 
kommt jetzt eine Nachwahl zu Stande und eS wäre nach 
meiner Ansicht heute zu entscheiden, ob die Wahlen für 
den Reichsrath bis zur Einlaugung des neuen Wahlope- 
rates und bis zum Eintreffen des Neugewählten zu ver
tagen wären. Nach dem Sinne der Landtagsordnung kann 
die Versammlung tagen, wenn auch einige Mitglieder ab
wesend sind; allein es handelt sich hier um Persönlichkeiten, 
welche vorzügliche Eigenschaften besitzen dürften zu dem 
wichtigen Geschäfte des Reichsrathes hinaus gewählt zu 
werde», und man kann nicht wissen, ob nicht gerade 
diese Nachwahl eine solche Persönlichkeit an die Ober
fläche befördert.

Es wäre daher zeitgemäß, daß die hohe Versammlung 
hier entscheide, ob die Wahlen für den Reichsrath so lange 
zu suspendiren seien, bis die Nachwahl geschehen; der 
Herr Landesches wird diesfalls uni die gütige Aufklärung 
gebeten, ob die Wahlen für den Reichörath so dringend 
seien, um auf die Rachwahl nicht mehr warten zu kön
nen, dann behebt sich mein heutiger Vortrag.

Landes-Ches :  Nach dem Inhalte der Regierungs
vorlage ist es ausdrücklich von Seite der Regierung be
stimmt, daß diese Wahlen sehr dringend sind, und daß sie 
vom hohen Landtage sogleich nach Beendigung der P rü
fung der Wahloperate vorzunehmen seien. Wenn man die
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Vornahme der Wahl wohl auch mit aller Beschleunigung 
veranlassen wird, so wird sie doch immer mindestens 14 
Tage in Anspruch nehmen, und selbst diese Frist läßt sich 
mit Sicherheit nicht im Vorhinein bestimmen. Abgesehen 
davon, sagt die Landtagsordnung, daß die an den Land
tag gelangenden Regierungsvorlagen vor allen ändern 
BerathungSgegenständen in Verhandlung zu nehmen sind; 
ich kann daher um so weniger auf eine Vertagung ent
gehen, als ich von der hohen Regierung den Auftrag habe, 
die Vorlage dem hohen Landtage dringlich darzustellen.

Abg. Am drosch: Ich glaube mich verpflichtet für 
die gefällige Aufklärung meinen Dank abzustatten und bitte 
meine Aeußerung nur alö wohlgemeinte Vorsicht zu be
trachten.

P r ä s i d e n t :  Ich komme nun auf den Vortrag 
des Herrn Baron Apsaltern zurück. Es ist der letzte Antrag, 
den Landeschef zu bitten, eine nette Wahl im Bezirke Tscher
nembl und Möttling zu veranlassen, lieber diesen Antrag 
ist noch nicht abgestimmt worden. Wünscht Jemand noch 
in dieser Beziehung das W ort; wenn nicht, wird der 
Landeschef mittelst Zuschrift gebeten, so schnell als möglich 
die neue Wahl vornehmen zu lassen.

(Der Antrag wird angenommen.)
P r ä s i d e n t  (fährt fort): Nachdem nach §. 53 L. 

W. O. dem Landtage die Entscheidung über die Zulassung 
der gewählten Abgeordneten zusteht, der Landtag sich aber 
nunmehr ausgesprochen hat, sind mit Ausnahme des De
putaten für Tschernembl fämmtliche Landtagöabgeordnete 
bestätigt.

(Nach einer Pause von zehn Minuten eröffnet der 
Präsident wieder die Sitzung.)

Der Herr Graf Anton Auersperg hat im Vereine mit 
den ihm zugetheilten Comitß-Mitgliedern die Güte gehabt, 
den Entwurf der einstimmig beschlossenen Dankadresse an 
Se. Majestät für die huldreiche Gewährung der Verfassung 
beendet. Ich bitte nun denselben, diese Adresse vorzutragen, 
und ich werde sodann die Diskussion hierüber eröffnen.

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Hohe Versamm
lung! Bevor ich mir erlaube, Ihnen die von mir ent
worfene und von dem Comite gutgeheißene Adresse vor
zutragen, erlaube ich mir Einiges zu sagen über die An
schauungen, welche das Comitä dabei geleitet haben, das 
Comitv, welches mir so freundlich und ersprießlich zur 
Seite gestanden und mich so ergiebig unterstützt hat. Erlau
ben Sie mir auch einige Rückblicke auf die nächste Vergangen
heit, einige Hinblicke auf die gegenwärtige Lage zu werfen.

Als nach langjähriger politischer Unmündigkeit der 
Völker Oesterreich's ihre Mündigkeits-Erklärung ausge
sprochen war, als Oesterreich sich zu einem Rechts- und 
Versassungsstaate erklärte, als es das Prinzip der Freiheit 
anerkannte, da mußte man gefaßt sein, daß in den ersten 
Augenblicken manche Ausbrüche ungestümer Kraft stattfinden, 
gehemmte Wünsche und Bestrebungen sich Bahn brechen 
würden. I n  dem Momente, als die Schleusten der Frei
heit geöffnet wurden, mußte man gefaßt sein, daß das 
so lange gefesselte Element mit Brausen und Toben her
vorbrechen, nicht wie ein Wiesenbach, leise murmelnd, 
verfließen werde. Aber man mußte auch hoffen, daß die 
empörten Wogen balb eine friedliche Bahn einschlagen 
werden. Jene Erwartungen, ja Befürchtungen, haben sich 
nur zu bald verwirklicht. Ich spreche von den mancherlei 
Bewegungen, die in Theilen der Monarchie, die ich nicht 
zu nennen brauche, stattgefunden, die theilweise den Be
stand des Staates bedroht und in die Wogen des jungen 
öffentlichen Lebens eine heftige Strömung gebracht haben.

2*
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Wenn man diese Bewegungen, abgesehen von den 
beklagenswerthen Ausschreitungen, näher in’5 Auge saßt, 
so wird man doch nicht läugnen können, daß ihnen eine 
naturwüchsige, eine theilweise berechtigte Volks- und Lebens
kraft innewohnt; eine Kraft, welche beachtet und in gere
gelte , aber hinlänglich geräumige Bahnen gewiesen werden 
will. Unter diesen Umständen hat Oesterreich in diesem 
Moment die schwierige Aufgabe, im Sturme zu bauen, tur
bulente Kräfte im Momente der Leidenschaft zu organisiren.

Die Bahnen, die geregelten, auf die ich hingewiesen, 
sind eröffnet, durch das allerhöchste Diplom vom 20. Ok
tober, durch die aus Grundlage dieses Diploms fußen
den Staatsgrundgesetze vom 26. Februar. I n  diesen Ge
setzen ist den östlichen Theilen der Monarchie, ich nenne 
es gerade heraus, dem Königreiche Ungarn, das gegeben 
worden, was in den Zeiten der Ruhe und Besonnenheit 
ein gefeierter ungarischer Staatsmann und Publizist, S . 
EötvöS, für Ungarn in Anspruch genommen hat, nämlich 
die Selbstregierung auf Grundlage der alten Verfassung, 
jedoch mit Ueberantwortung alles dessen, was gemeinsam 
ist, nämlich des Aeußern, des Heeres, der Finanzen, deS 
Zollgebietes an das Zentrum. I n  diesen Grundgesetzen ist 
zugestanden worden, was die Mitglieder des verstärktenReichs- 
ratheS aus Ungarn damals für ihr Land angestrebt haben.

Nun fragt es sich aber, welches ist die Aufnahme dieser 
allerhöchsten Entschließungen gewesen, in einem Lande, bei 
einem Volke, welches eine achtbare Tradition als ein politisch
reifes, als ein hochherziges bezeichnet, bei einem Volke, 
welches, ich hoffe es, auch bei der Wiederkehr der Besonnen
heit, bei der Abkühlung der Leidenschaften, sich wieder als 
hochherzig und politisch-reif bewähren w ird? WaS ist nach 
dem Erscheinen dieser a. H. Erlässe in Ungarn geschehen? — 
I n  überstürzender Eile wurde eine, zwar nicht nationale, 
aber wohlgeregelte Administration, Z iv il-  und Justizver
waltung beseitigt. ES wurden die Institutionen der soge
nannten fremden Regierung urplötzlich abgefchafft; man 
beseitigte das österr. Z iv il- , das österr. Strafgesetz, man 
beseitigte daS österr. Wechselrecht, nicht bedenkend, daß 
dadurch der Rechtssicherheit, dem Wohlstände Ungarn'S die 
tiefsten Wunden geschlagen werden, Wunden, die sich wohl 
mit der Zeit fühlbar machen werde». —  Man jubelte nun 
über die Entfernung der deutsch-böhmischen Beamten, welche, 
wie man sagte, daö Land überfluthet haben. Wenn eine Ueber- 
schwemmung sich verläuft, aber Goldkörner zurückläßt, so 
sammelt man anderwärts die Goldkörner und wirst sie 
nicht weg. Ungarn hat eS mit den Goldkörnern nicht so 
gehalten; — allein das ist seine eigene Sache. — M it 
Geschick und Beharrlichkeit hat man sich in Ungarn auf 
einen RechtSboden gestellt, den man beliebig erweiterte 
und beengte, obschon er nur zum Theile eingeräumt wor
den w ar, und diese zugewiesenen Theile sehr kenntlich 
abgegrenzt waren. Befremden mußte die Rücksichtslosigkeit, 
mit welcher gegen andere Länder, Theile d e r s e l b e n  
Monarchie, vorgegangen wurde; verletzend mußte cs für 
diese fein, zu sehen, wie in aller Hast für Ungarn alles 
angestrebt und möglichst zu erreichen getrachtet wurde, was 
eine Sonderstellung dieses Landes, eine Trennung von 
den übrigen Theilen der Monarchie begründen konnte, und 
dies alles uoch vor dem Zusammentreten der Landtage in 
den übrigen Provinzen als Organe der übrigen Völker 
Oesterreich'ö. Auch diese Landtage haben das Recht, zu 
sprechen und wollen in dieser Sache gehört werden. Verletzend 
war eS aber und es ging tiefer Schmerz und Entrüstung 
durch alle Länder der Monarchie in dein Momente, als in 
Ungarn das Symbol der Zusammengehörigkeit aller Län
der, das Reichssymbol, der kaiserliche Adler zerstört und

herabgerissen wurde. Es wurde in Ofen ein schon vor 
vielen Jahren angebrachter, aus dem vorigen Jahrhun
derte herrührender steinerner Adler entfernt; er mußte 
m i t  H a m m e r  und M e i ß e l  z e r t r ü  m m e r t w e r- 
den. I n  dem M o m e n t e ,  a l s  dieser  steinerne 
K a i s e r a a r  f i e l ,  welcher  daS Herzschi l d Un 
g a r  n ' S an der Br us t  t r u g ,  i n  d i esemMo i nen t e  
w u r d e  m i t  dem kaiser l .  A d l e r  auch zugleich 
daS ungar i sche W a p p e n  z e r t r ü m m e r t .  (Bravo! 
Bravo!) Ich möchte darin nicht ein Symbol und ein 
Omen sehen, ein Zeichen, daß in dem Momente, wo 
Oesterreich fä llt, auch Ungarn fällt, und zwar durch den
selben Schlag. (Bravo! Bravo!)

Man kann nun fragen: woher rührt der Widerwille 
Ungarn'S oder der in diesem Momente leitenden Männer 
Ungarn'S gegen die Fortdauer der Vereinigung mit den 
übrigen Theilen der Monarchie? Was hielt sie zurück, sich 
mit uns zu vereinigen? Sind wir ihrer etwa nicht würdig? 
Stehen w ir hinter ihnen zurück in Sitte und Kultur, in den 
Künsten des Friedens? im Wohlstände, im Rechtsgefühl und 
in der Rechtssicherheit? Man blicke auf unser Land; auch wir 
haben Selbstgefühl, und können sagen, w ir stehen hinter 
ihnen in keiner Beziehung zurück; w ir brauchen den Ver
gleich nicht zu scheuen. Unsere Interessen sind dieselben, 
oder wenigstens nicht widersprechende, nach innen und 
nach außen. Es hat in nicht fernen Tagen ein gemäßig
ter ungarischer Staatsmann, Emil Deffewffy, eö in Preß- 
bürg ausgesprochen, daß ein wohlverstandener, gesunder 
Egoismus Ungarn und die übrigen Länder der Monarchie 
zur Verständigung und zur Einigung führen müsse. Er 
hat es bei diesem Anlässe abgelehnt, die Frage auch 
von der Gemüthsseite zu beleuchten. Eö ist Thatsache, 
daß das Sittengesetz und die Sprache des GcmütheS sehr 
häufig aus der Politik verbannt ist. Ich bedauere eS; ich 
möchte eS nicht verschmähen zu den Ungarn auch die 
Sprache des Gemütheö zu sprechen und ihnen zu sagen, 
daß auch w ir »och ein Herz für Ungarn haben (Bravo! 
B ravo!), daß auch w ir es nicht vergessen haben, und daß 
w ir es dankbar anerkennen, daß sie zu Zeiten der großen 
M aria Theresia die Monarchie gerettet haben, und daß 
sie den Verlockungen des ersten Napo l eo n  widerstanden, 
daß sie blutige und langjährige Kriege verbrüdert mit 
den Söhnen unserer Länder durchgeführt und zu Ende 
geführt haben. (Bravo! Bravo!) Ich sehe darin eine 
theilweise Erkenntlichkeit und Rückerstattung jenes Gutes 
und Blutes, welches die ändern Länder der Monarchie 
vergossen haben, tun Ungarn nicht zn einem türkischen 
Paschalik werden zu lassen, um Ungarn auö dem Joch 
des Erbfeindes zu befreien. Ich darf darauf hindeuten, 
daß auch unser kleines Land Krain wie ein muthiger 
Krieger im Kampfe für sie geblutet hat, daß auch dieses 
Land Anspruch auf die Erkenntlichkeit von Seite Ungarn'S 
hat, indem es als feste Burg den Stürmen deö Erbfein
des Trotz geboten hat. (Bravo! Bravo!) —  Mögen die 
Ungar» auch Ursache haben sich über Manches zu bekla
gen, waS von den früheren Regierungen des Gesammt- 
staates auSgegaugen ist; ich gehe hier nicht näher darauf 
ein, sage aber, über  die V ö l k e r  Oester rei chs 
haben sich die U n g a r n  nie und n i m m e r  zu 
bek l agen gehabt .  (Bravo!) DaS Einzige, waS uns 
trennen konnte, war das Prinzip des Absolutismus. ES 
ist gefallen, es ist beseitigt. DaS Prinzip deS Absolutis
mus stellte diese Länder in einen fortwährenden Gegensatz zu 
den konstitutionell regierten Theilen Ungarns; aber gegen
wärtig, wo die verfassungsmäßige Freiheit auch unser 
Theil geworden ist, können w ir daS kostbare Gut nur



schützen und schirmen und kräftigen durch gemeinsame Ga
rantien, durch daS fester Schließen des gemeinsamen frei
heitlichen Bandes.

Die Ungarn sagen auch, sie besorgen, wenn sie mit 
uns in einem repräsentativen Zentralorgane znsammentre- 
ten, majorisirt zu werden, nämlich in der Minderheit zu 
bleiben und in der Regel überstimmt zu werden. Meine 
Herren! Damit hat cd seine guten Wege. ES ist, glaube 
ich, eine unbegründete Besorgniß; die Erfahrung hat eS 
im verstärkten ReichSrathe bewiesen, wo die Ungarn in 
der Minderzahl waren und doch von den Mitgliedern der 
übrigen Länder eine wesentliche Unterstützung erfahren, Ge
rechtigkeit und Wohlwollen fast bis zur Selbstverläuguung 
gefunden haben. Nicht ihre parlamentarische Ueberlegenheit, 
nicht toristische und feudalistische Gelüste uusererseitö, son
dern die Erkenntniß der wahren Sachlage und des Rechtes 
haben auch außerungarische Mitglieder des ReichöratheS an 
ihre Seite geführt, sowie das Gefühl für Recht, für das 
Recht eines von den Uebeln der frühen, Zentralisation am 
empfindlichsten getroffenen Volkes, eines Volkes, dessen 
tausenvjährige Verfassung beseitigt war, eine Verfassung, 
welche in dem Bewußtsein deö Volkes feste Wurzeln gefaßt 
hatte. Ich bin weder Tory noch Feudalist, aber ich sage 
eS offen, auch ich b in  m it  den U n g a r n  im Reichs-  
ra t he  gegangen,  so l ange i h r e  Be st rebnngen 
m a ß v o l l  und m i t  den P r i n z i p i e n  des Rechtes 
und der F r e i h e i t  v e r e i n b a r  w a r e n ,  deö Rechtes 
und der Freiheit, welche ich in Oesterreich nicht bloß auf 
die Individuen beschränkt, sondern auch aus Länder und 
Völker ausgedehnt wissen möchte. (Bravo! Bravo!)

Folgen w ir nun den Ungarn auf den RechtSboden, 
auf dem sie gegenwärtig zu stehen behaupten. Ohne in 
weitwendige staatsrechtliche Deduktionen entgehen zu wollen, 
können w ir auch diesen Boden getrost betreten. ES sei nur 
der oft zitirten pragmatischen Sanktion hier Erwähnung 
gethan. Die pragmatische Sanktion ist bekanntlich ein 
Vertrag, der nicht bloß zwischen Ungarn und der Krone, 
sondern zwischen diesen und allen damaligen Ländern der 
Monarchie geschlossen worden ist, geschlossen durch die 
damals berechtigte Vertretung dieser Länder, nämlich die 
Stände; ein Vertrag, welcher zum Zwecke hatte, die Erb
folge im allerhöchsten Kaiserhause zu sichern, zu normiren 
und zu gleicher Zeit die Zusammengehörigkeit und Untrenn
barkeit der Länder der Gesammtmonarchie zu befestigen. 
Dieser Vertrag ist durch den UsuS, durch die Rechtsge
wohnheiten ergänzt worden, so zwar, daß die bis zum 
Jahre 1848 bestandenen Beziehungen der übrigen Länder 
zu Ungarn ein viel festeres Band der Einheit um sie alle 
geschlungen, als es jetzt von Ungarns Seite zugestanden 
werden will. Dieser Vertrag konnte nur durch die Zu
stimmung aller den Vertrag schließenden Theile geändert, 
modnlirt oder aufgelöst werden. W ir  haben den Vertrag 
nicht gelöst, w ir  haben ihn nicht gebrochen; der erste 
Brnch, den dieser Vertrag erfuhr, waren die ungarischen 
Gesetze vom Jahre 1848. Der Riß erweiterte sich durch die 
daraus folgenden Ereignisse, welche ich, um noch kaum 
vernarbte Wunden nicht neuerlich bluten zu machen, hier 
nicht weiter berühre.

Der Bürgerkrieg war beendigt, die Empörung war 
niedergeworfen. Ganz Oesterreich war darüber einig, daß 
die einfache Wiederherstellung der alten ungarischen Ver
fassung eilte unmögliche Sache sei. Man sagte aber: „D ie 
Verfassung ist vernichtet, Ungarn ist ein erobertes Land 
und als solches nach beliebigem Ermessen zu behandeln". 
Ich stimme damit nicht überein, ich kann das „vae victis“  
nicht in diesem Umfange gelten lassen; auch ein erobertes

Land hat seine Rechte; der Besiegte wird nicht rechtlos. 
(Bravo!) DaS Recht, welches ich meine, ist bas unveräußer
liche Recht jedes Landes und jeder Nation auf solche Jn- 
stitioueu, welche seinen Sitten, seinen Rechtögewohnheiten, 
seinem Rechtöbewußtseiu, feinem Kultur-Zustande, seinem 
inneren Leben angemessen sind. (Bravo! Bravo! Bravo!)

Aber nicht Ungarn allein, nicht die Vergangenheit 
allein hat ein Recht, auch die Gegenwart hat eines. Dem 
Rechte Ungarns steht das Recht der Monarchie, das Recht 
der übrigen Länder gegenüber. Bei der Reorganisirnng 
des Landes und seiner Verfassung ist all' Dasjenige zu 
beseitigen, was voraussichtlich wieder dieselbe Wirkung, 
wieder dieselben Folgen, wieder dieselben verderbenschwan
geren Ereignisse über die Monarchie heransbeschwöre» 
könnte. Eö ist dies daS Recht und die Pflicht der Selbst- 
erhaltung; denn nicht nur Ungarn, sondern mich w i r  
Ungarn gegenüber haben ein Recht, daß Ungarn nicht die 
das gesammte Staatswohl betreffenden Lasten von sich ab- 
mid auf unsere Schultern wälze, daß Ungarn nicht aus 
einer unnahbaren Stellung eigenmächtig über die Geschicke 
der Monarchie, deS GesamintsiaateS verfüge (Bravo!), 
daß Ungarn nicht im Falle eines Krieges, unter dem 
Verwände, der Krieg sei ein unberechtigter, wie es bereits 
geschehen ist, die Lasten deS Gutes und Blutes auf un
sere Schultern wälze, sie verdopple und verdreifache, La
sten, die wir tragen müssen, weil eS Gebot der Ehre ist 
für einen solchen Großstaat einen derartigen Krieg bis zu 
Ende auskämpsen zu müssen. (Allgemeines Bravo!)

Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, daß die pragma
tische Sanktion, wenn sie auch noch fernerhin als die 
staatsrechtliche Grundlage der Beziehungen der verschiede
nen Länder der Monarchie zu einander und in specie zu 
Ungarn angesehen werden solle, einer zeitgemäßen Reform, 
eines erneuerten, auf die Zeitverhältnisse Rücksicht nehmen
den Wiedcrabfchlnsseö bedarf, welche unter Theiluahme 
aller den Vertrag ursprünglich schließenden Theile, d. i. 
aller Länder der Monarchie, seine Erneuerung finde» 
müßte. Es ist, wie ich mir erlaubt habe, hinzuweisen, 
kein unbezweiselter Rechtsboden, auf dem wir gegenseitig 
in diesem Augenblicke stehen, sondern eö ist der Boden der 
Transaktion, der Verständigung, der Unterhandlung. Ich 
bin Überzeugt, daß, wenn man die Punkte der Verständi
gung ernstlich und versöhnlich sucht, man sie gewiß auch 
finden wird. I n  welcher Form eine solche Verhandlung 
und Verständigung unter Wahrung der allseitigen In ter
essen und zur dauernden Sicherung der Einheit des Rei
ches durchzusühreu und darauf ein großes, einiges und 
freies Oesterreich dauernd zu begründen sei, daS mag nach 
dem Ermessen S r. Majestät, der seinen Thron umstehen
den Räthe und der bald im ReichSrathe zusammeutreten- 
den Völker seine endliche Bestimmung und Verwirklichung 
finden. Die Hand, die versöhnlich und redlich dargereicht 
wird, wird wohl auch «Mich und versöhnlich ergriffe» 
werden.

Ich schließe mit einem Spruche, der ursprünglich ein 
echt christlicher, aber auch ein echt menschlicher und in die
sem Moment, in der gegenwärtigen Situation, wie mich 
dünkt, auch ein wahrhaft staatSmännischer ist, und von 
dem ich wünschte, daß er in den Herzen der Völker und 
Staatsmänner, dieS- und jenseits der Leitha, dies- und 
jenseits der Raab, dies- und jenseits der Knlpa seinen 
Wiederklang finden möge:

„In  necessariis unitas, in dubiis libcrtas, in Omni
bus caritas I“  (V ivat und allgemeines Bravo! —  Der 
Sprecher fährt fort:) Hohe Versammlung! Bevor ich au 
die Vorlesung der Adresse gehe, möchte ich mich auch der
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nnS anferlegten Pflicht entledigen, einen Vorschlag über die 
Art der Uebergabe der Adreffe an Se. Majestät einznbringen.

Eine Deputation an das allerh. Hoflager würde in 
diesem Momente kaum zweckmäßig sein. Sie würde die 
kostbare Zeit deö vielbeschäftigten Monarchen neuerdings in 
Anspruch nehmen, sie würde auch unserem Körper manche 
hier benöthigte Kräfte entziehen; somit glauben w ir, eS 
wäre am zweckmäßigsten, die Adresse durch Vermittlung 
S r. Erzell. deS Herr» Staatöministerö zu Händen Sr. M aj. 
zu leiten. Es wäre demnach ein im Namen des Landtages 
abgefaßteö Schreiben an den Herrn Staatöminister auözu- 
fertigen, in welchem, nebst der Bitte um die Uebergabe der 
Adresse an Se. M aj., zu gleicher Zeit dem Herrn StaatS- 
minister gegenüber der Dank, die Anerkennung und daS 
Vertrauen deS Landes ausgesprochen wird. (Bravo! Bravo!)

Der Redner verliest hierauf die Adresse, wie fo lg t: 

E w . Ma j es t ä t !
Der erste, auf Grundlage der von Ew. Majestät ge

währten Verfassung versammelte Landtag des HerzogthnmS 
Krain, hält es in dem feierlichen Augenblicke, in welchem 
er daö die verfassungsmäßigen Rechte der Monarchie und 
dieses Landes verbriefende allerhöchste Diplom als ein kost
bares Kleinod aus den Händen des Stellvertreters Ew. 
Majestät empfing, für seine allernächste und dringendste 
Pflicht, Ew. M aj. den Dank deS Landes für die huldvollst 
verliehenen Staatögrundgesetze ehrfurchtsvoll darzubringen.

Nach einer allgemein fühlbaren Entmuthiguug, der 
Folge langjährigen Ungemachs, wurden diese hochherzigen 
kaiserl. Entschließungen schon bei ihrem ersten Bekannt
werden als der Hoffnungsschimmer einer besseren Zukunft 
begrüßt. Der Landtag ergreift dankbar Besitz von dem 
durch diese Gesetze gewonnenen Rcchtsboden, welcher ent
sprechenden Raum zur versassungmäßigen Entwickelung der 
diesem Lande eigenthümlichen nationalen, geistigen und 
materiellen Interessen gewährt. Indem der Landtag die 
Größe und Bedeutung der in jenen Grundgesetzen den 
Ländern und Völkern Oesterreichs gesicherten geistigen und 
sittlichen Güter, Rechte und Freiheiten dankbar zu würdi- 
den weiß, darf eS sich nicht verhehlen, daß diese kostbaren 
Gaben, deren sich unser gereiftes Volk bisher so würdig 
erwiesen, noch fortan der fleißigsten Arbeit zu ihrer Aus
bildung und Veredelung, der treuesten Ausdauer und des 
maßvollen Gebrauches zu ihrer Befestigung, des innern 
Friedens und des einträchtigen und freithätigen Zusammen
wirkens zu ihrem wahren und ersprießlichen Genüsse, vor 
allem aber deö mächtigen und solidarischen Schutzes der 
Gefammtheit aller unter dem Zepter Ew. Majestät ver
einigten Länder und Völker benöthigen. Diese Macht und 
diesen Schutz kann aber nur jene festbegründete und innig 
geschlossene Einheit deö Reiches gewähren, welche dem 
innern Leben der einzelnen Länder nach ihren Eigenthüm- 
lichkeiten in Volksthum und Sitte, Kultur und RechtSbe- 
wußtseiu freien Spielraum gönnend, die ihrem Wesen nach 
Allen gemeinsamen Angelegenheiten jedoch mit einem un
zerstörbaren einheitlichen Bande umschließt, jene Einheit, 
welche alle Theile im gemeinnützigen Wirken zu verbinden 
und jedes störende Uebergwicht einzelner Theile unschädlich 
für die Gesammtheit zu machen vermag; jene Einheit, 
welche keinesfalls durch das lockere Band einer Personal- 
Union, sondern nur durch eine wahre und freiheitliche Real- 
Union verwirklicht erscheint. Diese hat in dem allerhöchsten 
Diplome vom 20. Oktober 1860 ihre Anbahnung, in den 
Staatsgrundgesetzen vom 26. Februar 1861 ihre Sicherung 
gefunden, Gesetzen, die noch immer den begründeten Be
dürfnissen und Ansprüchen einzelner Länder gerecht zu wer

den vermögen, wie sie bereits anderen Theilen der M o
narchie gerecht geworden sind.

Eine solche Einheit des Reiches würde uuS als freie 
Bürger eines großen und mächtigen Staates mit Ruhm 
und Stolz erfüllen und w ir fänden in ihr allein jene be
ruhigende Sicherheit für die uns gewährten Güter, welche 
den Werth derselben dauernd zu erhalten und zu erhöhen 
vermag. W ir sehen sie mit Schmerz zwar noch von man
cher Seite gefährdet, aber wir hoffen mit aller Zuversicht, 
daß cs dem Geiste der Besonnenheit und Versöhnung, der 
gereisten Einsicht der Völker nnd der richtigen Erkenntniß 
ihrer Wechselbeziehungen und wahren untrennbaren In ter
essen im Wege friedlicher Verständigung noch gelingen 
werde, die berechtigte Mannigfaltigkeit der Einzeltheile mit 
der Allen nothwendigen Einheit zu vereinbaren und so den 
wahren staatlichen Charakter eines großen, freien und 
einigen Oesterreich'S auch in seinen Institutionen dauernd 
und befriedigend ansznprägen. Daß eS Ew. Majestät ge
fallen wolle, die bedrohte Reichseinheit mit Ihrer mächti
gen Hand nnd unter ausdauernder Mitwirkung der den 
allerhöchsten Thron umstehenden Staatsmänner zu schirmen 
und zu wahren, ist in dieser Zeit so folgenschwerer Ent
scheidungen unsere ehrfurchtsvollste und dringendste Bitte; 
daß wir dabei mit Treue und Liebe, mit ÄnSdaner und 
Ergebenheit daö Werk der Einheit auch nnsererseitö för
dern und mit unserer beste» Kraft dafür entstehen wollen, 
ist unser feierliches nnd unverbrüchliches Gelöbniß.

Aus dem Landtage des Herzogthums Krain.
Laibach am 8 . April 1861.

Der Redner (fährt fort): Ich bitte, wenn Bedenken 
gegen die Fassung vorgekommen sein sollten, w ill ich noch
mals den Entwurf absatzweise der hohen Versammlung 
zur Prüfung unterbreiten.

Eine S t i m m e  aus den Abgeordneten: Ich bitte, 
die Adresse auch in sloveuischer Sprache zu lesen.

P r ä s i d e n t :  ES ist beschlossen worden, die Adresse 
in zwei Sprachen auszufertigen. Herr Dr. BleiweiS wird 
so gütig sein, die slovenische Ueberarbeilnng vorzulesen.

Abg. D r. B l e i w e i s  (liest den nachstehenden Ent
wurf in sloveuischer Sprache vor):

Vase Cesarsko V e l i ö a n a t v o !

Pom dezelni zbor vojvodine krajnske, ki se jo snidel 
na podlagi od Vaäega Velißanstva podeljeni nstavi, v tem 
slovesneni trenutku, ko prejemo iz rok Vaäcga namestnika 
cesarski diplom kot najdraZe dragotino, ktera derzavi 
austrijanski in domovini naäi pismeno poterjuje ustavne 
pravice, steje si v svojo pervo in zivo dolünost, Veli- 
öanstvu Vasemn se v imenu cele dezelo ponizno zativaliti 
za milostno podeljonje derzavtin ustave.

Po vesoljnem potortju, ki je bilo nasledek veö letnili 
nadlog, so bili t i  velikodusni cesarski sklepi 2e berät 
izpervo kot zarja pozdravljeni, k i nam naznanuje dneve 
veselejse priliodnosti. Dezelni zbor livalezno vzame v 
posest pravi stau, k i ga je zadobil po teil postavali in 
ki dostojni prostor pripusca za ustavno razvitje vsega 
tega, kar je iz narodnega, duSevnega in telesnega obzira 
mili naäi domovini v prid.

Ceravno pa deielni zbor velikost in pomembo austri- 
janskim narodam z ustavo podeljenoga duSevnega in narav- 
nega dobra, svobode in prava hvale&no ceniti ve, si vondar 
ne sme prikrivati, da ta dragi dar, kteroga se je nas mo- 
zati narod dosihmal jako vrednega skazal, bo Se za 
naprej potreboval marljivega dela v izobraZenje in po- 
zlahnenje, — potreboval bo neprenehane stanovitnosti in 
zmerne rabe za uterjenje svoje, —  potreboval bo no-



tranjega mira, slozne in samodelavno uzajernnosti, pred 
vsem pa moönega varstva od vsoh, pod geslom Vasega 
Veliöanstva zedinjenih narodov tako, da stoji eden za vse 
in vsi za onega.

To inoü in varstvo pa zamore le terdna in seröna 
edinost cosarstva podcliti —  edinost taka, ki domacomu 
zivljcnju posamesnih dezel po njih posebnih v narodnosti 
in segah v njih omiki in pravni zavesti svobodno gibanje 
dopusöa, kar jo pa vaom skupnega, s pasom lopo edinosti 
oklepa, k i so ne da razdreti, —  edinosti take, ktera vse 
dele v skupno delavnost zdruzuje in ne pripusca, da bi 
sc kak posamesen del, v Skodo celoti, zavzdignil se zoper 
druge, —  tisto edinosti namreö, ki nikakor ne obstaja v 
ra lili osobni zvozi, ampak v pravom, svobodnom stvarnom 
edinstvu.

Cesarski diplom od 20. oktobra 1860 jo pot ogladil 
k toj edinosti; v ustavnih postavah od 26. svecana 1861 
pa jo ona zadobila svojo varnost, —  to jo, v tis tili po
stavah, ki se cedalje bolj utegnejo praviöne postati pravim 
potrebam in terjatvam posamesnih dezel, kakor se je to io 
zgodilo v druzih deäelali cosarstva austrijanskega.

Taka edinost cesarstva bi nas kot deräavljane ve- 
liko in mogoeno Austrije s slavo in ponosom navdajala, 
in v n ji saini bi radi tisto varstvo nam podcljencga dobra, 
ki jo v stanu ceno njegovo stanovitno ohraniti in Se po- 
viksati.

Britkega scrca vidimo to zazeljeno edinost tu in tarn 
Se v nevarnosti; vendar nas navdaja polno zaupanje, da 
bojo prevdark in sprava, zrela pamet narodov in pravo 
spoznanje njih uzajernnosti na mirni poti zmagali, da se, 
brez Slcode za upraviöeno razliCnost posamesnih delov, zve- 
Lejo vsi v edinstvo, ki jo vsim potrobno in jo pravi zna- 
Caj velike in svobodno Austrije v vseh njenili napravah.

Da bi VaSe Velicanstvo te edinost, k i ni brez ne
varnosti, s svojo krepko roko in s preterpezljivo pripomoejo 
tis tili moz, k i obdajajo cesarsk prestol, blagovolilo braniti 
in varovati, to jo nasa ponizna in iskrena proSnja; dabomo 
mi z zvestobo in ljubeznijo, s stanovitnostjo in udanstjo 
to delo edinstva tudi po vsi svoji moöi pospeSovali, je nasa 
slovesna in svota obljuba.

Iz dezelnegu zbora krajnskega 8. aprila 1861.
(2ivio! 2ivio!)

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir nun die Anfrage 
zu stellen, ob diese Adresse noch absatzweise diökntirt oder 
ob sie in Gesammtheit angenommen werden soll?

Diejenigen Herren, welche für die absatzweise noch
malige Diskutirnng stimmen, bitte ich, sich zu erheb en.

(Da sich Niemand erhebt, erklärt der Präsident die 
Adresse in beiden Sprachen in ihrer Gesammtheit und in 
ihren einzelnen Punkten angenommen.

Abg. Graf A u e r s p e r g  fordert den Präsidenten 
zur Antragstellung wegen Verfassung deö Schreibens an 
den Staatsminister auf.)

P r ä s i d e n t :  Dasselbe Comito, welches die Ge
fälligkeit gehabt hat, die Adresse zu verfassen, wird auch 
die Güte haben, das Schreiben an Se. Erzellenz den 
Herrn Staatsminister zn entwerfen.

Eö liegt ein Antrag des Abg. Dr. Toman vor, des 
In h a lts : „Jeder Antrag kann in der Landessprache, der 
floveuischen oder kraiuifcheu, gestellt und die Debatte in 
derselben geführt werden".

Wird dieser Antrag unterstützt?
(Nachdem sich mehrere Abgeordnete erheben, fährt her
P r ä s i d e n t  fort): Ich ersuche den Herrn Antrag

steller D r. Toman, seinen Antrag näher zu begründen.
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Abg. Dr. T o m a n :  Die Geschicke der Völker liegen 
in der Hand ihreö Urhebers und ihrer Lenker.

So dunkel auch die Wege sind, die sie durchwandeln 
müssen, so widerwärtig die sie umgebenden Verhältnisse 
sein können, so ist doch Aller Bestimmung, in der Völker
familie den möglichsten Grad der Kultur zu erlangen.

Die Weltherrscherin Roma hat unseres Stamm-Vol
kes Söhne in Fesseln geschlagen, hat ibnen die kostbarsten 
Güter, die Freiheit, die Selbstbestimmung des Kultus, die 
Sprache zu rauben gesucht, und wich vor dem Anpralle 
der barbarischen Völker, welche über dieses Land dahin 
wogten, um auch des Römers dem Slovenenthnm einge- 
psropste Kultur in Staub und Vergessenheit zu legen. 
Diese Völker reichten sich den eisernen Szepter aus einer 
Hand in die andere und zehrten an dem Marke deö un
terdrückten Volkes bis zur Verzweiflung desselben. So 
blieb schließlich das germanische Element Beherrscher deS 
Volkes, welches seine Wohnsitze an der Adria lieblich-ro- 
mantischem Küstenlande anfgeschlagen, um seiner Bestim
mung entgegenzugehen.

Seit Tausend Jahren schlummert das Volk unter 
fremder Suprematie, in welcher die Unterdrückung der 
nationalen Sitten und Gebräuche und des unveräußerlich
sten Volksgutes, der Sprache, als rechtlich angesehen wurde. 
Aber in der Bestimmung dieses Volkes liegt die Zähig
keit und Widerstandskraft, welche eö ohne Revolutionen 
bis zu dem Moment erhalten hat, in dem allenthalben die 
Völker erwachen, die Herrscher und ihre Regierungen die 
Selbsterhaltung und Selbstcutwicklung derselben anerkennen 
und durch entsprechende, die Jrrthümer der Vergangenheit 
lösende Gesetze zu begründen bemüht sind.

Zum ersten Male durch unseres allergnädigsten Herrn 
und Kaisers Willen sendet das Volk der Slovenen in 
Kretin seine Söhne nach freier Wahl zu dieser feierlichen 
wichtigen Versammlung, um desselben und des Gesammt- 
staates Wohl nach Wissen und Gewissen zu berathen.

Meine Herren! Mächtig schlägt an mein aufgereg
tes Herz die Vergangenheit und ruft mich, der Wortführer 
jener von unserem Stammvolke zu sein, welche im Laufe 
der Jahrhunderte iuS Grab gestiegen sind, um für sie zu 
sprechen, daß nicht Mangel an nationaler Kraft und Selbst
ständigkeit, sondern Mangel an nationaler Berechtigung 
Ursache und Grund war, daß unser Volk nicht jene Höhe 
der Kultur erklommen, wie andere Völker, (Zivio! Bravo I)

Ich erfasse der Stunde volle Bedeutung und wünsche 
mir nun, wenn je, die Kraft überzeugender Rebe, um jene 
M ittel sicherzustellen, welche die Wohlfahrt des Volkes 
zu begründen im Stande sind.

Meine Herren! Die ruhigste Ueberlegung, Kenntniß 
deS Sachverhaltes und der Wünsche und Nachforschung nach 
Abhilfe löst mir die Zunge, um ohne Scheu und Furcht für 
des Volkes ewige Rechte einzntreten. (Bravo! Bravo!)

Die Individualität eines Volkes äußert sich und 
erhält sich in der Sprache; sie ist das gemeinsame Band 
aller Kinder eines Stammes, sie ist das Gesäß, in welchem 
die Gedanken und Gefühle, daö Forschen und Wissen, 
die Errungenschaften und die Sehnsucht aufbewahrt sind; 
sie ist daö M ittel zur Belebung und zur Verbreitung der
selben, sie allein ist daß Maß der Bildung.

DaS erste und vorzüglichste Anrecht eines Volkes ist 
jenes auf Bildung und Kultur.

Die Bildung ist bedingt durch Pflege der Sprache, die 
Pflege der Sprache also ist erstes Volksgebot. So lange 
die Sprache des Volkes nicht zu jenem gemeinsamen GeisteS- 
niittel auSgebildet ist, durch welches jedes Glied des Vol
kes seinen Theil am gemeinschaftlichen menschlichen Wissen
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erhalten kann, so lange Einzelne nur in dieser oder jener frem
den Sprache ihre Bildung zu suchen genöthiger sind, ist das 
Wissen ein Monopol, nützt dem Volke nichts, und cö kann 
von der Bildung des Volkes noch keine Rede sein. (B ravo!)

Die Wahrheit objektiv ist allgemein, für ein gewisses 
Volk jedoch nur dann erkennbar und faßlich, wenn sie sich 
demselben in dessen Sprache verständlich offenbart.

Das Leben eines Volkes bewegt sich in der Familie, 
im Verkehr, in der Schule und in den Beziehungen zum 
Staat und der Kirche.

Wenn die Entwicklung nicht einseitig, sondern allgemein 
werden, wenn die Lebenskraft eines Volkes sich vollständig 
darstellen und bethätigen soll, so muß das Grundprinzip 
des Volkslebens, die Sprache in der Familie, im Verkehr, 
in der Schule, in der Kirche und im Amte auch herrschen.

Der anerkannte Anspruch auf Bildung bedingt zur 
Erreichung derselben in allen Richtungen und Beziehungen 
die Einführung und Pflege der Sprache des Volkes.

Wer dies läugnet, negirt die Bestimmung eines Volkes.
Diese liegt in nichts anderem, als in der Bildung 

und Wohlfahrt.
Die Bildung ist die Führerin und Begründerin der 

materiellen Wohlfahrt. Die Güter, welche der Mensch 
und das Volk zur Befriedigung feiner geistigen und ma
teriellen Bedürfnisse bedarf, werden durch die Bildung, 
Kunst, Wissenschaft, Industrie und Landwirthschast ge
schaffen und sichergestellt.

Es ist daher nicht, wie einige der Nation und den 
nationalen Bestrebungen feindlich Gesinnte es darzustellen 
belieben, eine Sache bloß aufgeregten Gefühles, nicht ge
dankenlose Liebhaberei die Anforderung der nationalen Be
rechtigung, sondern ist vielmehr im wohlverstandenen I n 
teresse der geistigen und materiellen Wohlfahrt des Volkes 
gegründet, und aus wahrer Liebe zum selben entsprungen.

Die materielle Wohlfahrt eines Volkes ist durch die 
Bildung, die Bildung durch die Sprache und durch die 
Bildung die Wohlfahrt des Volkes bedingt; Wohlfahrt 
und Bildung sind die Bestimmung des Volkes: so müssen 
Pflege der Sprache und Anerkennung des Volkes auch 
StaatSgebot sein.

Die Sprache ist auch das Element, welches die na
tionalen Gefühle im Volke erweckt, und daß dies wahr 
ist, beweisen die klassischen Völker, die Griechen und Römer, 
wie die gebildeten Völker der neuern Zeit.

Was ist ein Volk ohne Nationalgefühl?
Eine kalte, lethargische und apathische Masse, ein 

Sklavenheer, bas sich nach dem Verluste des volköthüm- 
lichsten, nach dem Verluste des Nationalgefühls zu nichts 
Höherem, ja in den Tagen der Noth und Gefahr nicht 
einmal zur Rettung des ihm nothwendigen VaterstaateS 
mehr begeistern läßt.

Der Staat, der um seine Selbsterhaltung besorgt 
ist, muß deshalb seine Kraft in die freie Entwicklung fei
ner Völker legen.

Jedes Volk ist aber berechtigt zur Bildung; jedes Volk 
hat den Anspruch dazu von der Natur auS und anö seiner 
Singnlar-Eristenz. So wie jede andere Nation, so ist auch 
die slovenische zur Bildung und Wohlfahrt berufen; sie 
eristirt und ist durch eben jene Gesetze und Statute auch 
staatsrechtlich anerkannt, welche uns heute zur Berathung 
zusammenberufen haben, und iu der That verdient unser 
Volk diese Anerkennung, weil cs durch die Ausdauer, 
welche eö den fremden ans dasselbe einstürmenden Elemen
ten bis auf den heutigen Tag cntgegengestellt hat, bewie
sen, daß es hinlängliche Selbstkraft, genügenden Fond hat, 
sich selbst zu entwickeln und zur Wohlfahrt bringen zu

können. M it befriedigendem nnd hoffnungsvollem Stolze 
dürfen w ir in die Vergangenheit dieses kleinen Stammes 
der slavischen Familie und getreuen Volkes des österreichi
schen Staates zurückblicken, weil wir solche Thaten darin ver
zeichnet finden, welche nnS Bürgschaft für die Zukunft geben.

Jahrhunderte stand dieses Volk mit den anderen 
Brüdern des südslavischen Stammes und den muthigen 
Magyaren an der Grenze mit den Waffen in der Hand 
gegen das einbrechende orientalische Barbarenthum nnd hat 
die Bildung der westlichen Völker geschützt und gesichert; 
— aber nun fühlt eö auch au fein Herz die völkerbefrei- 
ende Stunde schlage», nnd es geht der Anforderung nach, 
zur Bildung und Kultur gleich den anderen Völkern hin- 
zneilen, und an den Gütern des menschlichen Wissens glei
chen Theil zu nehmen, ei» Volk zu werden, dessen Name 
von allen mit Stolz genannt werden kann. (2 iv io !)

Was bisher an Bildung dem Volke der Slovenen 
zugekonimen ist, haben w ir lediglich der patriotischen Be
mühung einzelner sich aufopfernder Männer zu verdanken, 
welche wie Sterne in der Nacht aufgingen, um es nicht 
eine Beute gänzlicher Verfinsterung und Verkommuug wer
den zu lassen. Nun ist die Freiheit und Selbstständigkeit 
der Nation durch unseres allcrgiiädigftcn Herrn und Kaisers 
Wort gewährt; können, dürfen w ir als Berather des Vol
kes unserem Volke die M itte l zur Bildung vorenthalten?!

Die Anklage der Zukunft würde uns treffen, wenn 
w ir diese von unserem Herrn und Kaiser und verliehene 
Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne die Selbstständigkeit 
des Slovenenvolkes und dadurch dessen Bildung nnd ma
terielle Wohlfahrt dauerhaft zu begründen.

Diese liegt vor Allem in der Anerkennung der selbst
ständigen Entwicklung der Sprache des Volkes, — denn 
Tausend Jahre haben nicht vermocht, uns zn germanisi- 
ren, w ir sind Slovenen geblieben, und weitere Versuche 
wären mehr als betrübend und bedrückend, sie wären ein 
Völkermord. (2 iv io !)

Man wende mir nicht ein, daß dadurch die Staatö- 
einheit, die staatsbürgerliche Freiheit oder die bisher ge
pflegte deutsche Bildung gefährdet und bedroht, daß eine 
Jfolirung zu befürchten sei. Auf diese Entgegensetzungen 
bin ich gefaßt und w ill sie beantworten. —  Die Orga
nisation Oesterreichs ist durch die Natur der dasselbe bil
denden Nationen bedingt, die Verschiedenartigkcit derselben 
begründet die Anerkennung der Eigcnthümlichkeiten aller 
dieser Nationen. Das ist natürlich, nur das Natürliche 
besteht und daö Widernatürliche muß fallen, wenn cS auch 
durch die Abforbirung nun schwer zu vermissender Kräfte 
und durch die Anwendung von außerordentlichen Maßre
geln eine Zeit lang sich zu halten gewußt hat. Die Ver- 
schiedenartigkeit der Nationen ist nicht daö zersetzende und 
auflösende Element, wenn dieselben bei vollständiger Wah
rung ihrer Eigenthümlichkeit die Befriedigung in den allen 
Völkern gemeinschaftlichen Interessen, Freiheit und Wohl
fahrt erlangen. Die Nationalität ist nicht das staatenzer
störende Prinzip, indem auch ein durch internationale Rechte 
im Laufe der Jahrhunderte mehreren Staaten zugetheiltes 
Volk feine Bestimmung erreichen kann, wenn in allen 
diesen Staaten dessen heiligste Güter, die Selbstständigkeit, 
Freiheit und Wohlfahrt anerkannt werden. I n  diesem 
Satze liegt die Versöhnung der anscheinend sich entgegen
stehenden Prinzipien der historisch - rechtlichen Basis der 
Staaten nnd der nationalen Entwicklung.

Wenn ein Staat in Europa die nationale Bewegung 
in Frieden zu lösen berufen ist, so ist eö Oesterreich, wel
ches die europäischen Völkerfamilien in sich vereinigt und 
welches durch Anerkennung ihrer Selbstständigkeit, durch



mit Gewährung der Freiheit und Begründung der Wohlfahrt 
jenes natürliche Bindemittel um sie schlingen soll, welches 
allein sie alle zu einem Körper vereinigen kann. Bei dieser 
Gestaltung, in solcher Organisation wird Oesterreich als 
europäische Nothwendigkeit und als die unabweisliche Ver
bindung der dasselbe bildende» Völkerschaften zu ihrem 
Schutze angesehen und nur in diesem Sinne kann von 
einer Zentralisation in Oesterreich die Rebe sein. Wenn 
auö dem Mittelpunkte des SlaatcnkreiscS die Freiheit und 
Wohlfahrt sich nach den verschiedenen Radien als belebende 
und attrahirende Elemente ergießen, so ist nur die Vergrös- 
serung dieses VölkerkrpstallS abzusehen, wo im Gegentheil 
die Zentrifugalkraft cinlritt, in welcher ein Theil nach dem 
ander» sich ablösen wird. (Zivio !)

Der Berns der Staaten, in welchen nur ein Volk 
oder mehrere Völkerschaften ihre Bestimmung zu erfüllen 
haben, ist verschieden; einfacher und einheitlicher ist jener 
der ersten Staate», schwieriger und wichtiger jener der zweiten. 
So verschiedenartig die Konstituirung und die Natur der
selben ist, so verschiedenartig muß die Organisirung und 
Behandlung derselben sein.

W ir erkennen die Nothwendigkeit der Erhaltung 
Oesterreichs zum ersprießlichen Gedeihen der österreichischen 
Völkerschaften und insbesondere des slovenischen Volkes, 
und weisen mit Entschiedenheit und Entrüstung die Anwürfe 
der Separation (Bravo!), mit Entschiedenheit und Entrü
stung die Zumuthung der Utopien zurück, als würden wir 
unser Glück in einem anderen neuen südlichen Donaureiche 
suchen (Bravo!); weil w ir durch die erhaltenen Gesetze jene 
Grundlage und Sicherheit erreicht zu haben glauben, welche 
zur Anbahnung der Selbstständigkeit unseres Volkes n o t 
wendig ist, und weil wir unö nicht einer neuerlichen, alle 
Erperiniente und Versuche einer anderen VolkSsuprematic 
bringenden Gefahr hinzugeben gesonnen sind, nachdem wir 
kaum nach tausendjährigem Ringen jener deS Deutschthums 
entflohen zu sein mit gesetzlichem Grund hoffen können. (Zivio!)

Nicht in Anerkennung der verschiedenen Nationalitäten, 
sondern in der Unterdrückung derselben liegt die Gefahr für 
die Integrität Oesterreichs.

Eben so wenig ist aber auch die Freiheit des Staats
bürgers als solchen durch die Anerkennung der Nationalität 
bedroht oder gehemmt, denn die N a t i o n a l i t ä t  ist 
ni chts anderes  a l s  die a u f  die N a t i o n  über 
t r agene  F r e i he i t .  (Bravo! Zivio!)

Es hat sich zuerst das Individuum, dann der.Un- 
terthan und nun das Volk befreit. Eine unterdrückte 
Nation kann cö in keinem wirklich freien Staate geben, 
und der die Rechte seines Volkes vertheidigt, der verlangt 
das volle Maß der staatsbürgerlichen Freiheit.

Nur Mißverständnis), nur Jrrlhum der Deutschen kann 
uns Ander», ihnen bisher national nicht gleichberechtigten 
den Vorwurf machen, baß wir durch daö Streben nach 
nationaler Berechtigung daö hinlängliche Maß der staats
bürgerlichen Freiheit ihnen gleich nicht anstrebcn oder sie 
darin behindern. Sie sind auf Rechnung unserer natio
nalen Berechtigung unö in ihrer selbstständigen Entwickelung 
zuvorgekommen , und haben cö eben diesem Umstande zu 
verdanken, daß sie um ihre Nationalität nicht mehr zu 
kämpfen genöthigt, sondern sich lediglich um die von ihnen 
in diesem Zustande der Selbstständigkeit als trennbar und 
getrennt angesehene staatsbürgerliche Freiheit zu bekümmern 
im Stande sind. Wenn die nationale Selbstständigkeit die 
Basis hierzu ist, so sind wir gewiß am rechten Wege, und 
die deutschen Brüder wollen unö gegenüber die Besvrgniß, 
daß wir sie durch unsere nationalen Bestrebungen um ihre 
Freiheit bringen, mit Beruhigung beheben. (Bravo!) Es
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ist kein Grund vorhanden, daß eben nur die Deutschen in 
Oesterreich die ander» der Zahl nach mächtigeren Völker für 
die Freiheit weniger empfänglich anschen, da eben die Re
gungen zu einer freien zeitgemäßen Gestaltung deS Gesammt- 
staates durch die Wellung der Nationalität erzeugt wurden.

W ir streben mit den ander» Völkern Oestcrrcich's, 
die wir alle als Brüder ansehen, dasselbe Maß der freien 
Institutionen an, welche dem Gesammtstaate zusagen, und 
in welchen unsere Volkstümlichkeit gewahrt ist. — Wie 
kann daö Streben nach Nationalfreiheit aus dem Kreise 
der Freiheit führen?!

Belangend ferner die Einwendung der Jsolirung und 
Gefährdung der Bildung, so ist sie ebenso wenig wie die 
frühere begründet.

Wahr ist es, wir läugnen cs nicht, wir haben den 
meisten Theil unserer Erziehung und Bildung in deutscher 
Sprache erlangt; aber falsch wäre die Behauptung, daß 
wir dadurch dem deutschen Elemente mehr alö Dank und 
Anerkennung zollen sollen, daß demselben auch in Zukunft 
deshalb die Suprematie, die politische Herrschaft zustehen 
soll; denn w ir haben aus dem Vermächtnisse der Griechen 
und Römer noch eine festere und tiefbegründete Bildung unö 
anzucignen gesucht; sie sind im Grabe, gehören der Geschichte 
an und mit ihnen ist keine politische Einigung möglich.

Dazu tritt noch ein anderer Grund, daß wenn auch 
daö deutsche Element vorzüglich die Kultur und Bildung 
erzeugt hat, diese nur im Besitz einzelner Monopolisten 
im Volke geblieben ist, daß, wenn wir in unserer Natio
nalsprache unö gebildet, wir einen höheren Grad derselben 
erreicht hätten; gewiß aber wäre dieses Gut ein allgemei
neres gewesen, weil die Bildung durch ein natürliches 
M ittel erreicht worden wäre. (Bravo! Zivio!) W ir wollen 
auch noch in Zukunft die deutsche Sprache achten und 
schätzen, w ir wollen sie auch pflegen, so gut wir auch die 
anderen Brüder in ihren Bestrebungen gewiß immer aner
kennen und achten werden, so gut w ir die Erhaltung der 
Einigkeit und deö Vcrständniffes unter allen Völkern Ocstcr- 
rcich'S für unsere Pflicht ansehen, denn nur durch daö 
Zusammenwirken aller Völker in den gemeinsamen Rechten, 
in den gemeinsamen Bestrebungen kann der Staat auf 
die Dauer diejenige Grundlage erhalten, die zum festen 
Neubau unumgänglich uothwendig ist. (Z iv io ! Bravo!)

Es steht fest, daß die Bestimmung deö slovenischen 
Volkes, nämlich dessen Bildung und Wohlfahrt, die An
erkennung der slovenischen Sprache im Gcsammtlcben deS 
Volkes unbedingt erheische. Nachdem dies feststcht, so 
muß die erste Versammlung der Volksgewählten diesen An
rechten den Ausdruck geben, sie muß anerkennen, daß das 
slovenische Volk die freien Institutionen so empfangen kann, 
wie ein anderes, daß dieselben die Fesseln, in denen eö 
bisher lag, brechen, und daß sie dieselbe Wirkung haben, 
wie bei anderen. ES muß Wahrheit sein, daß das Wahl
recht auch auSgcübt werden kann; eö muß Jener, der die 
deutsche Sprache nicht versteht und in den Landtag ge
wählt wird, in der Lage und im Rechte sein, die Mutter
sprache sprechen zu können.

Die Oeffenllichkeit der Verhandlung erheischt eben
falls die Anwendung der Landessprache. Waö wäre die 
Oeffenllichkeit sonst, wenn das Krainervolk nicht in den 
Krainer - Landtag kommen könnte? (Zivio! Z ivio!)

Nachdem aber der Umstand auö der Vergangenheit hcr- 
übergreifl, daß mehrere der hochverehrten Herren Abgeordne
ten der Landessprache nicht so mächtig oder gar nicht mächtig 
sind, daß denselben eine parlamentarische Verhandlung mög
lich wäre, so wird unö wohl zugemuthct werden, daö Zuge- 
ständniß zu machen, welches durch die Vereinigung und Ver
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söhnung der nothroent’igen Anerkemiung des Prinzips und der 
zweckmäßige» Durchführung herbeigeführt und begründet ist.

W ir sind zusammengekommen, das Wohl des Volkes 
zu berathen; dazu gehört erstlich das Verständuiß. (Zivio!) 
Aus diesem Grunde spreche ich an, daß anerkannt werde, 
und ich hoffe, t>aß die hochverehrte Versammlung meinen 
Grundsätzen beipflichten wird, daß im Rech t sp r i nz i pe  
die Landessprache a l s  V e r hand l ungs s p r ac he  
gel te,  aber für eine determinirte Zeit das Zngeständniß 
gemacht werde, daß die deutsche Sprache Verhandlung 
spräche sei, baß es aber Jedem doch frei bleibe, daß er in 
feiner Muttersprache, wenn er nicht anders könnte, sich ans- 
drücke und debattire. Ich verlange nicht, daß allgemein die 
Debaile in dieser Sprache geführt werde. Ich habe mich 
in dieser Sprache in der Vergangenheit ausgebildet, könnte 
vielleicht reden, werde es aber nicht thun, außer ich müßte 
dazu genöthigt sein; ebenso meine Gesinnungsgenossen. 
Glauben S ie, meine Herren, daß diese Anerkennung der 
Geltung der slovenischen Sprache nicht eine unbegründete, 
sondern eine be r e i t s  ft a a t s r e ch t l i ch aner kann te  
ist, und zwar durch das Diplom, welches, wie nuser hoch
verehrter Herr Landeschef es in Aussicht gestellt, von Sr. 
Majestät dem Kaiser auch in s l oveni scher  Sprache 
Überreicht und in das Landes-Archiv als Basis unserer 
jetzigen Eristenz niedergelegt wird. — Durch die Aner
kennung der slovenischen Sprache werden wir den ersten 
Baustein zur Bildung deS slovenischen Volkes legen; wir 
unterstützen die Regierung, wir achten dadurch den Willen 
unseres Herrn und Kaisers, und haben unserem Gewissen 
Genüge gethan, denn sofort muß sich die Sprache aller- 
wärts Bahn brechen, für die Bildung des Volkes werden 
die patriotischen Geister wetteifernd auftreteu und für die 
Kultur des Volkes wirken, damit in Erfüllung gehe der 
prophetische Spruch des unsterblichen Dichters:

Vrcmena bodo Kranjcem se zjasnile,
Jim miläi zvezde kakov zdej sijalc. *)

Abg. v. Wur z bach : Ich unterstütze diesen Antrag 
mit größtem Vergnügen; ich bin überzeugt, daß derselbe 
in der Verfassung bereits volle Grundlage hat, er bedarf 
keiner weitern Worte. Das Volk hat das Recht in seiner 
Sprache zn reden.

W ir sind Krainer, keine Deutschen; der Deutsche 
spreche deutsch —  der Slovene slovenifch.

Es unterliegt dies keinem Anstande und beide Na
tionalitäten haben ihre Rechte durch das kais. Statut, durch 
die Landesverfassung begründet.

Der Antrag und die Bemerkung, daß die deutsche 
Sprache Geschäftssprache im Landtage sei, versteht sich von 
selbst; aber wenn w ir auch mit voller Theilnahme die 
krainische Sprache in jeder Rücksicht ehren und lieben, so 
dürsten w ir dennoch, selbst als geborne Krainer gegenwärtig 
kaum in der Lage fein, uns geschäftsmäßig auszudrückeu.

Doch mit größter Freude und innigster Theilnahme
spreche ich mein volles Einverständniß mit dem Antrage
des Herrn D r. Toman anö. (Bravo!)

Se. sürstbischösl .  Gnaden :  Ich bin der geist
liche Oberhirt von Krain, von einem ganz slovenischen 
Lande, und wenn ich auch vor der hohen Versammlung 
offen erklären muß, daß cs nicht mein Wunsch, ja nicht einmal 
vollständig mein Wille war, diese schwere Würde zu über
nehme», indem ich glaube, die Zeit und ihre Forderungen

*) ( In  freier deutscher Übersetzung):
„Vertraue Kram! Die Wetter werden sich verzieh'», und dir 

gewogene Sterne freundlich leuchten".

und die Verhältnisse eines Bischofs zur Kultur und zur 
gegenwärtigen Zeit vollkommen begriffen zu haben, so bin 
ich doch vermöge meiner Pflicht vollkommen mit dem Lande 
Einö; ich bin insbesondere an das gemeine Volk gewiesen, 
welches einzig und allein die slovenische Sprache versteht. 
Ich muß die untergebenen Geistlichen darauf Hinweisen, 
daß sie sich in ihrer Landessprache mehr und mehr bilden, 
weil mir niemals einfalle» kann, die Sprache nicht als 
den Ausdruck des Geistes, hiermit die gebildete Sprache 
als den Grad der Bildung anzusehen; ich glanbe also, 
nachdem wir hier durchaus vom Lande Krain hierher ge
schickt wurden, daß es keinem Einzigen von uns einfallen 
könnte, die Berechtigung der slovenischen Sprache nur in 
irgend einer Weise anfechten zu wollen (Bravo! Bravo! 
Bravo!), daß also derjenige, der hierher geschickt ist, auch 
in einer Landessprache sich ausdrücken dürfe, und cs ist 
also von mir ganz scrnc, die Ideen des Herrn Vorredners 
in irgend einer Weife anfechten zn wollen, die er in cbcnfo 
blühender Sprache als warmen Vortrage uns mitzutheilen 
beliebte. — Eben aber weil diese Anerkennung der slov. 
Sprache keinem Zweifel unterliegt, glanbe ich, daß ein 
förmlicher Beschluß auch überflüssig erscheint. —  Es mnß 
aber auch ein anderer Gesichtspunkt, der auch hier vom 
Herrn Vorredner unp Herrn v. Wurzbach bemerkt wurde, 
nicht übergangen werden. Es ist von den Herren Vorrednern 
allgemein anerkannt worden, daß wir im Gesammtverbande 
der Monarchie bleiben sollen. W ir, als kleines Land, können 
um so weniger eine Jsolirnng wünschen, weil w ir die 
Beute eines mächtigen Nachbars werden könnten, und wir 
in Beziehung ans unsere Nationalität viel größeren, ja 
bestimmten Gefahre» unterworfen wären, als sie je im 
Verbände mit Habsburg gewesen ist. (Bravo! Bravo!) 
Nun, überall muß eine Geschäftssprache sein, wo mehrere 
Völker zusammen unter einem Szepter vereint sind. England 
und Frankreich haben überall nur eine parlamentarische 
Sprache, so viel wir durch den Gebrauch wissen, eingeführt.
— W ir müssen nun auch in Oesterreich eine solche par
lamentarische Sprache wünschen uud, so weit sie allgestrebt 
werden kann, auch anstreben; es ist offenbar, daß die 
deutsche bisher für Oesterreich die augezeigteste ist, nicht 
die italienische, nicht die französische, nicht die englische, 
auch nicht die magyarische; und ich muß cs selbst als An
maßung und Uebcrmuth der Magyaren betrachten, daß sie 
von ganz Europa fordern, baß von ihnen ausgefertigte 
Zeugnisse in magyarischer Sprache anerkannt nnb unter
schrieben werden. W ir müssen bei Anerkennung dcr Gleich
berechtigung jedem seine Rechte und Eigenthümlichkeiten 
lassen, wie wir sie auch für uns verlangen; es muß ein 
gemeinschaftliches Band zwischen uns sein — Eisenbahnen, 
Dampfschiffe, Telegraphen, Alles ist gemeinschaftlich, der Geist 
des Menschen ist nicht in enge Grenzen eingeschlosse». Es 
liegt in der Natur der Sache, daß Alles, was eine Nation 
in geistiger Bildung hervorgebracht, das Gemeingut aller 
Völker werde. Wie es schon allgemein anerkannt ist, daß der 
Mensch so viel gilt, alö er Sprachen kennt; so müssen wir 
umsomehr wünschen, uns in möglichst viel Sprachen aus
drücken zu können. Die deutsche ist für unS die augezeigteste.
— ES unterliegt keinem Zweifel, wie auch der Herr Vor
redner zugesteht, daß wir und ebenso in der sloven. Sprache 
ausdrücken können. Nachdem dcr parlamentarische Gebrauch 
nur für Eine Sprache ist; nachdem abcr die deutsche Sprache 
für uh6 leichter als allgemeine Landessprache, die nns 
verbindet, anerkannt wird; nachdem aber auch die Berech
tigung der sloven. Sprache durchaus in keiner Weise ange- 
sochten worden, ist nach meiner Meinung eben ein Beschluß 
nicht nothwendig. Für die Richtigkeit meiner Behauptung



spricht unter den obwaltenden Verhältnissen der Umstand, 
daß wir nnö eben der deutschen Sprache bedienen. W ill 
Jemand irgend elwaS in slovenischer Sprache Vorbringen, 
so bleibt eS ihm unverwehrt; aber wir sollen und in dieser 
Beziehung nicht an etwas Gekünsteltes, obschon in guter 
Absicht Angestrebles halten, um einen Satz, der gar nicht 
angefochten werden darf, zu vertheidige». Ich glaube, 
daß wir Alle, die wir hier versammelt sind, und in deutscher 
Sprache anSdrücken können; sollte eines der Herren M it
glieder der deutschen Sprache nicht mächtig sein, so glaube 
ich, daß auch seine Borträge gewinnen würden, wenn er 
einen Herrn Kollegen ersuchen würde, es deutsch vorzu
tragen, ohne daß ihm das Recht genommen wäre, auch 
slovenisch zu sprechen; es wird also ein Beschluß, der nicht 
angefochten werden kann, nicht nothwendig sein. Insofern« 
der Herr Borredner den Gedanken ausspricht, mit dem 
wir alle einverstanden sind, spreche ich ihm für meine 
Person meinen Dank und meine volle Uebereinstimmung 
bestimmt auö, daß die Herren, welche durch einige Jahre 
so Bieles für die Landessprache, wie der Herr Verfasser der 
„Novice“ , geleistet haben, in der Geschichte des krainischen 
Landes stets mit Dank werden erwähnt werden, womit 
die Herren gewiß alle einverstanden sind.

Abg. Dr. T o  man :  Se. fürstb. Gnaden haben ge
meint, daß der sloven. Sprache nur eine untergeordnete 
Stellung znzukommen habe?

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Ich bitte um Ver
gebung, in diesem speziellen Falle ist für uns die deutsche 
Sprache die bequemere, und es kann nicht gelängnet werden, 
daß die sloven. Sprache in Bezug ans daö Gesammtösterrcich 
etwas untergeordnet ist, und zwar insofern, als ich mich 
mit Oesterreich««, dem größten Theile der Steiermärker, 
Ungarn, Galiziern, in meiner, in der flovenifchen Sprache 
nicht verständigen kann, sondern eine allgemeine, für alle 
diese, die deutsche brauche. Nun sollen wir unS aber Alle 
verständigen können, und ich würde eS als Anmaßung mi
schen, wenn der Pole oder Magyare mir zumnthen würde, 
daß ich jetzt in meinem Alter die magyarische, polnische 
Sprache lernen sollte, 11111 seine Dokumente, die er mir 
in seiner Sprache zuschickt, verstehen zu können.

Insofern muß also doch der deutschen Sprache eine 
Art von Vorrecht zuerkannt werden, nicht aber in Bezug 
auf Krain selbst, dieses Vorrecht ist also ein relatives. 
Wenn ich es ihr in Bezug auf unsere hohe Versammlung 
zugestanden, habe ich es nur insoferne gemeint, als es 
für den größern Theil von uns viel leichter ist, in 
deutscher Sprache sich verständlich auSzudrücken, als in der 
flovenifchen. Würden wir jene Fertigkeit haben, die wir 
vielleicht erst in einigen Jahren in der sloven. Sprache 
erlangen werden, nämlich daß w ir uns ebenso leicht 1111b 
deutlich, flüssig und blühend in sloven. Sprache anSdrücken 
konnten, als jetzt in der deutschen, so würde ich keine Ein
wendung mache», sie als Geschäftssprache einzuführen. Ich 
wiederhole cs, cs ist keine Rede davon, der deutschen Sprache 
in Bezug auf Krain ein Vorrecht zu gewähren. Ich wünsche 
und sage ausdrücklich, daß wir alle, vom geistlichen Stande, 
unö der Landessprache bediene» müsse»; ebenso muß jene 
Sprache von Beamten gebraucht werden, die mit dem 
Volke ebenso unmittelbar wie wir verkehren. Von und 
muß sic mit allem Eifer erlernt werden, auf daß w ir nicht 
den Gefahren verkehrter Ueberfetzungen ausgesetzt werden. 
Nicht in Bezug auf daS enge Krain ist von dem Vorzüge 
die Rede, sondern in Bezug auf daS ganze Oesterreich, 
welches ich vom Herzen wünsche. Ich habe dem Kaiser 
esagt, daß ich Treue ihm halten werde, und ich werde 
e halten, und selbst mein Leben dafür hingeben, und in
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dieser Beziehung werde ich auch nie Unverantworilichkeit 
für meine Rede verlangen.

Abg. Dr. T o m a n :  Se. fürstbifchöfl. Gnaden haben 
mir das Wort unterbrochen.

S  e. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Weil ich meinte, 
daß der Herr Vorredner mir einen Sin» unterlegen will, 
der nicht —

Abg. D r. T o  man:  Ich glaube, daß der AuSspruch, 
der von Sr. fürstbifchöfl. Gnaden gemacht wurde, auch so 
aufzufassen sei, daß nach dem Bilde des englischen, franzö
sischen und anderer Parlamente die anSgebildetere Sprache 
die vorberechtigte sei, so daß nur neben der deutschen Sprache 
die spezielle Landessprache, nämlich die slovenischc in Krain, 
gebraucht werden könnte. Ich glaube so verstanden zu haben.

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Ich wies nur auf 
den Gebrauch hin, daß in der Regel nicht mehrere Sprachen 
in Parlamenten gebraucht werden könne». Eö wäre ange- 
zeigter, w ir bleiben ganz ruhig dabei; eö ist aber nicht von 
Anerkennung oder Beeinträchtigung eines Rechtes die Rede.

Abg. Dr. Tornau:  Ich bin einverstanden; wenn 
eine Sprache anerkannt werden muß, so ist es im krainischen 
Landtage die slovenische.

Se. fürs tb i f chöf l .  Gnaden :  B is jetzt haben die 
Verhältnisse das Erfordernis! heranSgestellt, die deutsche als 
Geschäftssprache zu brauchen.

Abg. Dr. Tou i an :  Eben, weil die Verhältnisse so 
sind, so mache ich daö Zugeständnis! —

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Die Sache wird 
keines Beschlusses bedürfen.

Abg. Ambr o f ch :  Ich bitte die Redner auSreden 
zu laffen und in der Debatte, als Antragsteller, nachzufolgeu. 
Es sind noch mehrere Herren vorgemerkt: Bleiweis, Luck- 
maitn, Suppan, Kromer, Auersperg.

Abg. Dr. B l e i  w e i s :  Der Herr Dr. Toman hat 
mit begeisterter Rede die nationalen Rechte unserer Sprache 
vertheidigt. M it lebhaftem Vergnügen bemerke ich, daß von 
Seite unserer h. Versammlung diesem Rechte von keiner 
Seite entgegengetreten w ird; nur habe ich auö dem Munde 
Sr. fürstbifchöfl. Gnaden eine Bemerkung vernommen, in 
welcher doch unsere Sprache als diejenige bezeichnet wird, 
welche in diesem Saale noch nicht gehört werden soll. Wenn 
wir dieses als Grundsatz anfstellen, so kann eö geschehen, 
daß wir mehrere Depntirte von der Freiheit der Sprache 
auSschließen. Se. fürstbifchöfl. Gnaden haben wiederholt 
betont, daß unsere Sprache noch nicht so ausgebildet ist, 
wie die deutsche. Ich muß mich dagegen feierlichst ver
wahren. Wenn Se. fürstbifchöfl. Gnaden vielleicht einen 
gerechten Maßstab legen wollen au die Adresse, die ich 
heute vorgetragen habe, so werde ich vielleicht, ohne die 
meisterhafte Hand des Herrn Verfassers zu verkennen, doch 
auch auf diese Anerkennung Anspruch machen können, daß 
auch die slovenischc Adresse so verfaßt ist, daß sie in der 
Bevölkerung von Jedermann verstanden und in gewählter 
Sprache vorgetragen ist. Wenn nicht Alle die Sprache 
kennen, so lege man das nicht der Sprache zur Last.

Ich getraue mir in jeder Beziehung so gut slovenisch 
als deutsch vorzutragen, und ich glaube, es sind mehrere

terren unter uns, die daö Nämliche vermögen. (Bravo! 
ravo!) Uebrigens habe ich mit lebhafter Theilnahine von 

mehreren Seiten den Auöspruch gehört, daß Niemand der 
men unfern Nationalrcchtcn enlgegenziltreteii gesonnen fei. 
erade, weil mich dieser Ausspruch so freut, muß ich 

bemerken, daß ich mit gedrücktem Herzen auf unfern Bruder- 
stamm in Steiermark und Kärnten, Istrien und Görz Hinblicke. 
Ob ihm wohl die zwei deutschen und die zwei italienischen 
Landtage gerecht werden, ist eine Frage, welche die nächste

3 *
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Zukunft erst entscheiden wirb. Ich würde wünschen, daß 
alle unsere floven. Brüder hier in unserem Landtage ver
trete» wären, sowie ich cs im Interesse der Nationalität 
der Völker, der Finanzen und der Politik Oestcrreich'S 
wünschen würbe, daß die gesummte sloven. Bevölkerung, 
deren Vvlkszahl 1V« Millionen beträgt, unter E in  Bcr- 
waltnngSgebict gestellt würde. Das wäre an sich natürlich, 
das wäre einfacher in der Geschäftsführung, das wäre 
billiger in Bezug auf die Kosten. UcbrigcnS kann ich heute 
nur vorläufig den dringendsten Wunsch aussprechen, daß 
die Herren ReichStagö-Depulirten diese Frage, in Bezug 
auf die Unterstellung der Geschicke, unserer sloven. Brüder, 
mit denen wir ohnehin im Königreiche Jllyrien schon ver
eint sind, in Einen Verband, nicht bloß aus finanziellen, 
sondern auch ans politischen Rücksichten einer eindringlichen 
Berathung unterziehen mögen. (Zivio! Zivio!)

Abg. Stick mann:  Unsere Geschäftösprache ist einmal 
die deutsche, sie wird überall gehandhabt; ich glaube, daß 
nach dem Anträge dieser Herren ein großer Thcil in Ver
legenheit kommen dürfte, in sloven. Sprache zu verhandeln. 
Wollen wir aber in zwei Sprachen verhandeln, so werden 
w ir einzig da stehen in der Monarchie; ich setze voraus, 
daß alle Abgeordneten i» gut der deutschen Sprache mächtig 
sind, als wie die ändern der slovenischcn; ich stelle daher 
den Antrag, daß nur in deutscher Sprache verhandelt werde.

Abg. » . S t r a h l :  Ick stimme im Prinzipe vollkommen 
mit dem Anträge des Herrn Dr. Toman überein und glaube, 
daß aller Zwiespalt dadurch beseitiget werden könnte, wenn 
dieser Antrag bestimmter sormulirt werden würde, dahin, 
daß grundsätzlich ausgesprochen werden würde, daß weder 
die deutsche noch die sloven. Sprache grundsätzlich in dem 
Landtage ausgeschlossen sei, sondern lediglich von der Be
fähigung des betreffenden Landtags-Deputirten abhänge, 
sich der einen ober ändern Sprache zu bedienen. (Bravo! 
Bravo!) Ich glaube, der. Grund dafür liegt einfach in der 
allerh. sanktionirten Landesorduung, die einen Zensus der 
Sprache nicht ausspricht; ich muß aber andererseits bemerken, 
daß ich mit Einem Grunde, den Herr Dr. Toman vor- 
brachle, nickt übereinstimmen kann, nämlich der, baß er 
gesagt hat, es würde die Oeffentlichkeit verkümmert werden, 
dadurch, daß die sloven. Sprache nicht zugelassen sei. Ich 
glaube, der Begriff der Oeffentlichkeit liegt in der Möglich
keit, Jedermann das Recht zu gestatten, daß er den Land
tags-Verhandlungen anwohne; ich glaube auch, cö muß 
Jedermann'S Sorge sein, das Verständniß für beide Landes
sprachen mitzubringen. Es wäre der Fall denkbar, daß daS 
Publikum anS lauter Landleuten bestünde, die nur slovenisch 
sprechen, in dem Falle müßte ein Landtags-Abgeordneter, 
der nur deutsch spricht, verstummen; ebenso wäre der Gegen
satz denkbar, daß das Publikum ans Individuen bestünde, 
die nur der deutschen Sprache mächtig sind, dann müßte der 
sloven. Abgeordnete ebenfalls verstummen. Ich glaube also, 
der Grundsatz ist einfach der, zu erklären: daß im P rin
zipe weder die deutsche noch die sloven. Sprache ausge
schlossen sei.

Abg. K r o m e r :  Se. fürstbischöfl. Gnaden hat ange
regt, daß bei allen öffentlichen Debatten auch in der Sprache 
ein einheitliches Fürgehen dem Wesen der Sache förderlich 
sei, und daß aus dem Grunde, weil gerade in dieser hohen 
Versammlung die meisten Mitglieder der deutschen Sprache 
vollkommen gewachsen sind, hier die deutsche Sprache als 
Geschäftösprache zu wählen wäre; daß es übrigens selbst
verständlich sei, daß alle jene Mitglieder, die dieser Sprache 
nicht vollkommen mächtig sind, auch in sloven. Sprache 
ihre Vorträge Vorbringen können, daher diesfalls eine 
Beschlußfassung gar nicht nothwendig wäre. M it dieser

Ansicht S r. fürstbischöfl. Gnaden bin ich vollkommen ein« 
verstanden. Wäre übrigens hier eine Beschlußfassung nvlh- 
wendig, so könnten wir heule in dieselbe gar nicht An
gehen ; denn nach §. 35 der Landesordnung für das Herzog
thum Krain sind Anträge, welche nur von einzelnen M it
gliedern eingebracht werden, vorerst im Ausschüsse einer 
Berathung zu unterziehen. Nachdem dies vorliegend der 
Fall ist, ein Ausschuß aber derzeit noch nickt besteht, müßte 
erst ein Comitv zur vorläufigen Berathung gewählt, und 
dann erst könnte in die definitive Verhandlung dieser Frage 
sich eingelassen werden.

Abg. Dr. S u p p a n :  Im  Wesentliche» haben Se. 
fürstbischöfl. Gnaden, sowie der Herr Landesgerichtsrath Kro
mer, Dasjenige vorgebracht, was ich vorzubringen gedachte.

Ich wollte gleichfalls die Freude über den Antrag 
aussprechen, insofern er uns Anlaß gegeben hat, das 
bewundcrnswerthe Rednertalent des Antragstellers und 
seinen blumenreichen Vortrag zu hören und zu bewundern.

Ich bin aber gleichfalls der Ansicht, daß man über 
eine Sache, die sich von selbst versteht und die meines 
Erachtens auch bereits durch die Landesordnung bestimmt 
ist, keinen Entschluß fassen soll. Ich habe im Wesentlichen 
nicht das Geringste wider den Antrag, insofern’ er Ange
bracht wurde und der dahin geht, daß die Anträge im 
Landtage sowohl in slowenischer als in deutscher Sprache 
Angebracht, und die Debatte sowohl in slowenischer als 
auch in deutscher Sprache geführt werden könne.

Was weiters in dieser Beziehung gesagt und vorge
bracht wurde, gehört nicht hierher.

Allein das Materielle dieses Antrages ist meines 
Erachtens bereits durch die Landesordnung außer allem 
Zweifel als zulässig dargestellt.

Die Landesorduung setzt nicht die Kenntnis? der deut
schen Sprache für den LandlagS-Abgeordneten für noth
wendig voraus; sie seht diese Bedingungen nicht fest.

Die Landtags-Abgeordneten werden hierher geschickt, 
die Wünsche und die Bedürfnisse des Landes anszusprechen 
und zu berathen; könne» sie nun in deutscher Sprache nicht 
oder wenigstens in ihrer Muttersprache leichter sich aus- 
drücken, so sehe ich keinen Grund, warum ihnen das nach 
den bestehenden Gesetzen und nach der Landesordnung ver
wehrt sein soll, und sehe nicht ein, warum sich der Antrag
steller in dieser Beziehung mit einem ausdrücklichen Para- 
graphc sicherstellen w ill; ich glaube weiter, daß, wenn 
über diesen Punkt eine Beschlußfassung erforderlich oder 
wünschcnswerth wäre, derselbe nickt abgesondert Angebracht 
und behandelt werden könne, sondern daß er einen Thcil 
der Geschäftsordnung bilden müsse. Ohnehin wird sich der 
hohe Landtag kaum der Aufgabe entziehen können, eine 
Geschäftsordnung festzustellen, und vom Antragsteller selbst 
wurde bei Beginn der heutigen Sitzung darauf hingewiesen.

W ir haben in der vorigen Sitzung über Gegenstände 
dcbaltirk, die zur Geschäftsordnung gehören, wir dcbatliren 

I heute darüber und werden möglicherweise auch in der näch- 
| steil Sitzung darüber dcbatliren, wenn wir über jeden Ge

genstand einzeln und abgesondert Beschlüsse fassen, so ist 
dies eine unnöthige Zeitversplitterung. Ich erlaube mir 
daher dem Anträge des Herrn Dr. Toman gegenüber den 
Antrag auf einen molivirten Uebergang zur Tagesord
nung zu stellen und erlaube mir diesen Antrag dahin zu 
formuliren, der hohe Landtag wolle beschließen, daß iu 
Erwägung, als durch die Landesorduung für die in den 
Landtag zu wählenden Landtagöabgcordneten die Kenntniß 
der deutschen Sprache nicht vorgeschrieben, demnach der 
Gebrauch der slowenischen Sprache gesetzlich als zulässig 
anerkannt ist und in weiterer Erwägung alö dieser Ge



genstand, falls eine anfällige Beschlußfassung darüber noth- 
wendig wäre, in die Geschäftsordnung gehört, zur Tages
ordnung geschritten werde.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Antragsteller 
mir diesen Antrag schriftlich zu übergeben.

Abg. B r o l i c h : Ich bin der Ansicht, daß der Antrag, 
welchen der Antragsteller Dr. Toman gestellt hat, ganz 
einfach auf die Zulassung der slowenischen Sprache bei den 
gegenwärtigen Verhandlungen, ich glaube, daß ohne alle 
weiteren Erörterungen lediglich darüber abzustimmen wäre, 
ob die slovenische Sprache in der gegenwärtigen Versamm
lung im Vortrage angewendet werden dürfe oder nicht.

Abg. Graf Anton V. A u e r s p e r g :  Ich weiß auS 
Privatkenntniß, daß der Antrag des Herrn Dr. Toman 
bereits formulirt vorliegt.

P r ä s i d e n t :  Er ist auch eingegeben worden und 
ich habe ihn wörtlich vorgelesen.

Anton Graf A u e r s p e r g  (fährt fort): Nun möchte 
ich meinen Dank und meine Anerkennung für die Wärme 
des patriotischen österreichischen Gefühles dem Herrn An
tragsteller auösprecheu, für die großen Wahrheiten, die er 
ausgesprochen, für die Wärme, mit der er dem slowenischen 
VolkSthum und doch zugleich der Versöhnlichkeit, sowie der 
Bedeutung der deutschen Kultur daS Wort geredet. Aber 
cs ist hier vorgekommen, wie eS häufig im parlamentari
schen Verkehr verkömmt, daß man mit einem Anträge 
vollkommen in seiner Forrnulirung einverstanden sein kann 
und doch nicht mit den Motiven, wenigstens nicht mit der 
ganzen Motivirung. Ich habe nämlich gegen einen auf
gestellten Satz eine Einwendung zu machen und dagegen 
zu protcstiren, ich setze aber voraus, daß ich richtig ver
standen habe und mich nicht irre in der Auffassung. Ich 
glaube gehört zu haben , daß der Herr Antragsteller die 
deutsche Sprache vorläufig nur als eine geduldete, die 
slovenische aber als die berechtigte bleibt, aufstellt; ich glaube 
das verstößt gegen das aufgestellte Prinzip der Gleichbe
rechtigung. Dem slovenischen Volke in dieser Versammlung 
das Wort in seiner Muttersprache verwehren zu wollen, 
wird keinem billig und rechtlich Denkenden einfallen. I n  
diesem Sinne stimme ich mit dem fraglichen Anträge, 
nachdem ich mich verwahrt habe, gegen jenes Motiv, das 
mir daS verletzendste schien.

Abg. V i  l h a r :  Meine Herren! Die Zeit hat meinem 
Vaterlande oft Wunden geschlagen und diese tiefen Wunden 
können nur eben wieder durch die Zeit geheilt werden. 
Wenn die Vergangenheit für mein theures Vaterland eine 
Nacht war, so sehe ich die Gegenwart einer Morqenröthe 
ähnlich und die Zukunft wird uns ein immerwährender 
Tag fein.

Wenn wir ringsum blicken, so sehen wir unfern großen 
Kaiserstaat von drohenden Gefahren umgeben und wir 
wurden von S r. Majestät dem Kaiser berufen, um für 
die Besserung unseres Landes zu sprechen, es wurde uns 
das Vertrauen von unser» Wahlmännern, hier zu er
scheinen, damit w ir ein starkes, ein einiges und ein freies 
Oesterreich heranbilden helfen.

Der Moment ist gekommen, wo ein Bruder dem än
dern Bruder vergeben soll und wo kein Opfer gescheut 
werden soll, daS w ir am Altäre des Vaterlandes bringen 
sollen. — Ich habe die vollkommene Ueberzeugung, daß 
sämmtliche Herren hier der deutschen Sprache vollkommen 
mächtig sind, bis auf einige Wenige, die sich vielleicht 
minder gut auSdrücfen könnten.

Es sind sehr wenige unter den vorhandenen Herren, 
me sich in der slovenische» Sprache nicht auSkennen würden. 
Die Sprache ist das M ittel der Verständigung und ich
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anerkenne, außer der slovenischen Sprache, auch noch die 
deutsche Sprache.

Sehr schwer würde es mir fallen, wenn ich hier auf 
slovenischem Boden stehe und meine Sprache nicht hören sollte.

Allein ich w ill de» großen Zweck; ich bin in einem 
kleinen, sehr kleinen Lande; ich muß aber auch außer den 
Grenzen des Landes blicken und trage an, daß jedenfalls 
die deutsche Sprache als Geschäftssprache belassen werden 
soll, weil ich mein Wort gegeben habe, für das Wohl 
eines einigen, freien und starken Oesterreichs zu sorgen. 
(Leises Murren unter den Zuhörern.)

P r ä s i d e n t :  Verlangen der Herr Antragsteller 
noch das Wort?

Abg. Dr. T  o m a n : Einige der hochverehrten Herren 
haben meinem Antrage Einwendungen entgegengesetzt; 
jene S r. sürstbischöst. Gnaden sind bereits beantwortet 
worden; belangend die Einwendungen des Herrn v. Strahl, 
bestehen dieselben darin, daß die Deffenllicbkeit, wenn die 
Verhandlungen nicht in flovenifcher Sprache vorgebracht 
werde», nicht verletzt werde, daß der Zuhörer die Eigen
schaft mitbringen müsse, um die Verhandlung verstehen zu 
können, in welcher Sprache immerhin sie geführt werde.

Es handelt sich nicht um dieses Verhältnis, es han
delt sich darum, welche Sprache im Landtage die berech
tigte ist. Wer zweifelt, daß im Krainer - Landtage die 
krainische Sprache die berechtigte ist, wenn krainische 
Wähler und krainische Gewählte die Basis dazu bilden!

Belangend die Oeffentlichkeit, so habe ich darauf 
Rücksicht genommen; ich habe nicht verlangt, daß auS dem 
Grunde der Oeffentlichkeit die slovenische Sprache als die 
alleinige gelten soll, weil der Antrag nicht weit sein kann, 
von der einen oder von der ändern Seite, daß die Publi
kation der Verhandlungs-Protokolle zugleich in slovenischer 
Sprache gegeben werden müsse; dadurch wird dem Man
gel der Oeffentlichkeit im Sitzungöfaale abgeholsen wer
den. — Betreffend die Einwendung des Herrn LandeS- 
gerichtsraiheS Kromer, welcher nach §. 35 der Lcindtags- 
ordnnng meinen Antrag, der, wie ich glaube, gar nicht 
vom Herrn Präsidenten gelesen wurde und welchen ich 
jetzt mittheilen will, als nicht zur Berathung geeignet be
zeichnet, muß ich bemerken, daß vielleicht die Debatte ver
mieden worden wäre, wenn daS, was ich jetzt thun werde, 
rechtzeitig geschehen wäre; dasselbe lautet:

„Jeder Antrag kann in der Landessprache, d. i. iit 
der slovenischen (krainifchen) gestellt, und jede Debatte in 
derselben geführt werden".

Jeder Antrag kann k . Durch dieses Wort ist die 
deutsche Sprache nicht ausgeschlossen.

Die Einwendung aus dem §. 35 ist nicht begrün
det ; ich habe meinen Antrag dem Herrn Präsidenten, der 
LandeSordnnng gemäß, überreicht; er bat ihn angenommen 
und zum Vorträge bestimmt; der §. 35 der LandeSord- 
nuitg für Ä ra in sagt:

„D ie einzelnen Berathnngs - Gegenstände gelangen 
vor den Landtag:

a) entweder als Regierungs - Vorlagen durch den 
Landeshauptmann;

b) oder als Vorlagen deS LandcSausschusses oder 
eines speziellen, durch Wahl auS dem Landtage 
und während desselben gebildeten Ausschusses;

c) oder durch Anträge einzelner Mitglieder.
Selbstständige, sich nicht auf eine Vorlage der Regie

rung oder eines Ausschusses beziehende Anträge einzelner 
Mitglieder müssen früher dem Präsidenten schriftlich angezeigt 
und vorläufig der Ausfchnßberathung unterzogen werden".
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Anträge über Gegenstände, weiche außerhalb des 
Geschäftskreifes deS Landtages liegen, sind durch den 
Präsidenten von der Berathung auszuschließen.

Das Ausschließungsrecht steht demnach ausschließlich 
dem Herrn Präsidenten zu; er aber hat den Antrag an
genommen und zur Sprache gebracht, derselbe wurde somit 
ganz mit Recht verhandelt.

Die Bemerkung des Herrn Dr. Suppan, daß mein 
Antrag eigentlich kein Antrag sei, hat keinen Grund, und 
sie hätte ebenso gut unterbleiben können, wenn er berück
sichtiget hätte, welchen tiefen ändern Grund mein Antrag 
gehabt hat. (Lebhaftes Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche daS anwesende Publikum, 
sich jedes Zeichens von Beifall oder Mißfallen zu enthalten.

Abg. D r. T o  man (fährt fort): Ich habe die wei
tere Begründung deshalb bedingt, weil Verdächtigungen 
den sloven. Patrioten schon nachgesagt wurden. — Es 
gilt zu sagen, was w ir wollen, was wir bedürfen, und 
Niemand wird bezweifeln, daß ein guter Slovene ein guter 
Oesterreicher ist.

Ich habe gesucht, durch den Antrag die Verständigung 
über diesen Gegenstand ganz im Anfänge und primitiv 
herzustellen, damit nicht bei jeder Debatte die Sprachen- 
frage aufgeregt werde; ich habe es versucht, iii Formnli- 
rung eines Satzes, welcher keine absolute Nothwendigkeit, 
sondern nur ein „kann" aufstellt.

Wenn das nicht als Antrag gestellt worden wäre, 
so ist »»bezweifelt, daß u»s das Recht bleibt, wann u»d 
über welchen Gegenstand wir wolle», uns in der Mutter
sprache zu ergehen.

Aber, uni dies zu vermeiden, habe ich geglaubt, die 
Abgeordneten würden einstimmig mir dieses Zugeständniß 
zusprechen, anstatt mich zu bekämpfen; sonst würden ich und 
alle meine Gesinnungsgenossen genöthiget sein, »ns zu setzen, 
u»d nächstens uns ohne Zustimmung zu erhebe» uudslovenisch 
zu reden. Des Volkes Recht muß zur Wahrheit werden in 
der Praris und doch im Prinzipe gesichert sein. (2ivio!)

Abg. Ambroschr  Obschon durch den Vortrag des 
Antragstellers die Debatte geschlossen ist, wird mir die 
hohe Versammlung dennoch erlauben, eine Ausnahme z» 
»lache» und ein Wort der Versöhnung zu sprechen, mich- 
deni diese so sehr im Rechte begründete Debatte denn doch 
zu einigen bittern Bemerkungen geführt zu haben scheint. 
Allerdings ist nach §. 35 der LandeSordnnng ein Antrag 
schriftlich einzubringen und an den Ausschuß zu überweisen; 
dies hätte auch heute stattfiuden sollen, wenn ein Ausschuß 
vorhanden wäre; weil aber kein Ausschuß vorhanden ist, 
so hätte dieser Antrag an ein zu wählendes Cvmitu über
wiesen werden sollen. Eö wurde aber dein Antragsteller 
gestattet, seinen Antrag zu begründen und seine feurige, 
blumenreiche, in Wirklichkeit begründete Ansprache hat ihm 
nicht Widersacher zugeführt, und in dieser Rücksicht muß 
ich seine Meinung bekämpfen. Seine Anrede hat ihm in 
der ganzen Versammlung Freunde erworben und dem 
Rechte seine Geltung verschafft.

Alle Vorredner haben einstimmig erklärt, daß der 
Wahlspruch des Kaisers: „Gleichberechtigung der Nationen", 
folglich auch Gleichberechtigung ihrer Sprache fei; die 
Ursache, daß man sich hier z» dieser Erörterung veranlaßt 
gefunden habe, liegt nicht im Geiste dieser Versammlung, 
die gewiß von vaterländischen Ideen beseelt ist, sondern 
in den irrigen Begriffen, die seit einiger Zeit aufgetaucht 
sind, und in dieser Beziehung kann die Versammlung dem 
Antragsteller Dank zollen, daß er soviel beigetrage» hat, 
um diese irrigen Meinungen heute zu beseitigen. Was aber 
die Sprache hier in der Versammlung selbst anbelangt, so

soll dieselbe nur als das M itte l zur Verständigung be
trachtet werden. Meine Herren! Verständigen w ir uns 
zum Wohle des Landes und machen w ir aus der Sprache 
keinen Zwiespalt mehr; möge dieser, heute beseitigt und 
der Antragsteller in dieser Beziehung eines Ändern belehrt 
sein; denn nach meiner Auffassung haben alle Redner 
vollkommen in seine Ansicht eingestimmt.

Es ist nicht nothwendig, hier einen Ausspruch zu thuu 
über das, was ohnedieö am Tage liegt, nicht nothwendig, 
dem Slovenen-Volke daö Recht zu feiner Sprache in enter 
Versammlung zu gewähren, welche auf seinem eigenen 
Boden tagt; cs ist nur nothwendig, daß w ir in der Sprache 
sprechen, in der w ir uns am leichtesten verständlich machen.

Genug ist gesagt worden, und möge der Geist der 
Versöhnung Alle durchwehen, deren Worte wir hier ge
hört haben; ein Antrag und Beschluß darüber ist »icht 
nothwendig, weil die Versammlung in Vorhinein von der 
Richtigkeit des Gesagten überzeugt ist.

Nach dieser Aufklärung glaube ich, auf parlamenta
rische Ordnung mich stützend, daß der Antrag aus Ncbcr- 
ga»g zur uiotivirteu Tagesordn»»g vor allem Ändern zur 
Abstimmung zu gelangen habe, und sollte dieser ange- 
nommen sein, dann hat die Versammlung sich durchaus 
die Hand gereicht, die Ideen auSgetauscht, die aufgereg
ten Gemüther besänftigt und jede Divergenz beigelegt. Ich 
erlaube mir daher zu beantragen, der Herr Präsident wol
len diesen Antrag zur Abstimmung bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich werde die Ehre haben, den An
trag deö Herrn Dr. Suppau vorzulesen:

Der hohe Landtag wolle in Erwägung, als durch 
die Landesord»»»g für die in den Krainer-Landtag zu 
wählenden Landtags-Abgeordneten die Kenntniß der dent- 
schen Sprache nicht vorgeschrieben und dadurch selbstver
ständlich der Gebrauch der slovenischen Sprache von den 
Landtags-Verhandlungen nicht ausgeschlossen ist; und in 
weiterer Erwägung, als dieser Gegenstand einen Bestand- 
theil der zu erlassenden Geschäftsordnung bilden wird, be
schließen , über den Antrag des Herrn Dr. Toman zur 
motivirten Tagesordnung zu schreiten.

Ich bringe diesen Antrag hiermit znr Abstimmung
n»d bitte jene Herren, welche mit diesem Antrage auf
liebergang zur motivirten Tagesordnung einverstanden sind, 
sich zu erheben.

(Hierüber erhob sich eine M ajorität von 18 M it
gliedern, und es wurde somit der Uebergang zur Tages
ordnung beschlossen.)

P r ä s i d e n t :  Der fünfte Gegeustand auf der heu
tige» Tagesordnung ist die Bestimmung der Art der Ver
öffentlichung der gepflogenen Verhandlungen. — Es ist 
einstweilen die Vorkehrung getroffen worden, daß die 
Sitzungsprotokolle im Auszuge in die „Laibacher Zeitung" 
ausgenommen werden; indessen, was weiter zu geschehen 
hat, darüber hat die hohe Versammlung zu entscheiden. 
W ill Jemand diesfalls einen Antrag stellen?

Abg. A in b r o sch : ES ist heute die Landessprache zur 
Geltn»g gebracht worde», u»d eS sind viele wahre Worte 
in diesem Gegenstände gesprochen worden. Würde dieser 
Antrag vielleicht früher zur Sprache gebracht worden fei», 
so hätte man wahrscheinlich mit weitwendiger Debatte die 
kostbare Zeit nicht zu verlieren gebraucht. W ir habe» gesagt, 
daß w ir uns hier in deutscher Sprache verständigen werden. 
W ir sind 37 Mitglieder; allein, meine Herren! das Volk, 
welches uns her geschickt hat, besteht in unserem Lande aus 
mehr als 3/i  Theileu durchaus Slovenen, die diese Sprache 
nicht verstehen; hier, glaube ich, handelt es sich, ihren 
Bedürfnissen, ihren Wünschen gerecht zu werden, denn sie



schauen auf uns, in bereit Namen w ir hier durch daS Work 
unseres erhabenen Monarchen berufen sind, und die Be
dürfnisse unserer Bevölkerung bekannt zu geben und jene 
M itte l vorznschlageii, durch welche jenen abgeholfen werden 
soll. — Dieses Volk hat ein natürliches Recht, von uns zu 
verlangen, daß wir ihm mittheile», was und wie hier ver
handelt und beschlossen wird. Wen» eS sich nun um die 
Veröffentlichung dieser Verhandlungen handelt, so lege ich 
mein Wort dafür ein, daß die Veröffentlichung auf eine 
Art geschehe, daß das Landvolk vollkommen in der Keimtuiß 
dieser Verhandlungen erhalten werde. DaS Landvolk kann 
nur in seiner Sprache unterrichtet werden. Unsere Religion 
wird durch das Wort in vaterländischer Sprache verkündet, 
und Dank gebührt auch unserer Geistlichkeit, welcher man, 
nebst ändern Patrioten, die größte Anerkennung für die 
Ausbildung der Sprache hier öffentlich zollen muß. Gleicher
maßen sollten wir Vorgehen und bei diesem wichtigen Be
schlüsse über die Veröffentlichung unserer Verhandlungen 
auch den Bedürfnissen des Volkes Rechnung trage». 
Ich bin nicht Journalist und will in dieser Richtung keine 
Propositionen mache». Ich bin vor 12, auch mehr als 12 
Jahren, für die Geltung der Sprache eingestanden, habe 
nur Anfeindungen, feinen Loh» dafür, habe aber auch den 
Grundsatz festgehalte», die Sprache alö Verständigungs
mittel für die Aufklärung und Bildung des Landvolkes zu 
gebrauchen. Ich enthalte mich, indem ich das Prinzip aus- 
spreche, daß durch die Veröffentlichung unserer Verhand
lungen den Bedürfnissen unseres Volkes Rechnung getragen 
werde, der Anträge über die Art und Weise, und lade daher 
unfern verehrten Herrn Dr. Bleiweis ein, der schon mehr 
als 18 Jahre in dieser Richtung mit dem Landvoike ver
kehrt und von warmen Patrioten unterstützt wird, diesfalls 
einen zeitgemäßen Antrag einzubringen, auf welche Art 
unsere Verhandlungen für das slowenische Volk in Kram, 
Steiermark und Istrien zur Keuntniß gebracht werde» soll.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Die Veröffentlichung unserer 
Verhandlungen hier wird auf zweifachem Wege geschehen: 
der eine Weg ist die Veröffentlichung durch Die Zeitung, 
der zweite durch eine Separat-Auflage, vielleicht der steno
graphischen Berichte; keine Frage ist eS ja mehr, ob in 
deutscher oder in floveu. Sprache; ausgesprochen ist ja die 
Gleichberechtigung, die wir ansprechen müssen und von 
der wir keinen Zoll weichen werden, daß in beiden Lan
dessprachen die Veröffentlichung, sowohl in der Zeitung als 
nach den stenographischen Berichten geschehe. Was nun 
die Veröffentlichung in der Zeitung betrifft, so ist die eine 
tue „Laibacher Zeitung", die es in deutscher Sprache bringen 
w ird; allein viel eine größere Oeffentlichkeit wird unseren 
Verhandlungen die „Novice“ bringen, denn die geht in 
Tausende von Händen. Nun kommt die Frage, übet die 
ich vorläufig nicht zu entscheiden wage, in welcher Ertension 
nämlich werden diese Verhandlungen veröffentlicht werden; 
wird daö ganze Sitzungsprotokoll veröffentlicht, so glaube 
ich, kann man das kaum einem Verleger aufbürden, daß 
er das ganze unentgeltlich i» fei» Blatt einrücken würde. 
Wird nur ein Ertrakl veröffentlicht, dann ist eS nur ein 
Gewinn für die Zeitung selbst, denn die Leser wollen wissen, 
was w ir hier thun. Ich würde also die Vorfrage erst 
in Verhandlung bringen und zum Beschlüsse erheben, in 
welcher Ertension die Berichte veröffentlicht werden sollen.

P r ä s i d e n t :  WillJemand ciuenAntmg darüber stellen?
Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich würde vielleicht bitte»,

sich »äher darüber auszudrücken, wie das mit den Ver
handlungen des Reichstages der Fall war, indem ich mich 
an demselben nicht soweit betheiligt habe, daß ich wüßte, 
wie weit die Publikationen geschehen sind?
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Abg. Am drosch: Die Veröffentlichung geschah von 
AmtSwege» und sie geschah auch durch das M itte l der 
Journalistik. DaS M ittel der Journalistik können wir hier 
nicht besprechen; es ist dies der Konkurrenz freigegeben; 
aber der Landtag hat daS Recht, für sich zu bestimmen, 
auf welche Art diese Veröffentlichung zu geschehen hat. 
Ich würde den Grundsatz aufrecht erhalten, gerade wegen 
der Gleichberechtigung, daß sie in eben dem Maße, als 
diese Veröffentlichung in deutscher Sprache erfolgt, auch 
in der floveiiifchen Sprache ausgeführt werden soll. W ir 
haben erst eine Sitzung, über welche die stenographischen 
Berichte gestern beendet worden sind; das Sitzungsprotokoll 
ist verfaßt worden, welches ich eben vorzulegeu die Ehre 
gehabt habe, und für dieses M al hat die Redaktion der 
„Laibacher Zeitung" einen Auszug aus diesem Protokolle 
genommen, der in den heutigen Blättern erscheinen wird, 
und für die „Novice“ ist ebenfalls ein Auszug ausgearbeilet 
worden, wie ich mit dein Herrn Redakteur mich selbst ver
ständigt habe; dies ist der geschichtliche Gang vom Samstag 
bis heute. Die Zeit hat nicht erlaubt, näher in diese 
Frage einzugehen, aber heute ist Zeit dazu, und wenn 
Niemand aus der verehrten Versammlung einen Antrag 
diesfalls stellt, so erlauben Sie mir, einen solchen zu stellen. 
Ich glaube, daß es für den Anfang hinreichen wird, einen 
Auszug aus jedem Sitzungsprotokolle in der „Laibacher 
Zeitung" einschalten zu lassen. Dies genügt jedoch »och 
nicht, man wünscht den ganze» Sinn der Verhandlungen 
kernten zu lernen. Den», meine Herren, der erste Landtag 
ist der Probirstein unserer parlamentarischen Kräfte, welche 
w ir unserem ganze» Volke bekannt zu geben schuldig sind, 
und so würde ick diesem Anträge noch weiters beifügen, 
daß die stenographischen Berichte, wenn sie vollkommen 
beendet und revidirt sind, jedem Eremplarc der „Laibacher 
Zeitung" nach einer mit dem Herrn Verleger bereits mündlich 
getroffenen Vereinbarung beigelegt werden möchten. So 
würden die Leser der deutschen Zeitung jeden Tag nach 
der Sitzung in succincter Fassung die Sitznngsverhandluug 
zur Keuntniß gebracht erhalten, nach ivenigen Tagen aber 
Die förmlichen stenographischen Berichte. W ir sind aber 
auch uns selbst schuldig, meine Herten, Rechnung zu 
tragen, und jedes Mitglied der hohen Versammlung ist 
berechtigt, in den Besitz der ausführlichen stenographischen 
Berichte zu gelangen; diese können nicht sogleich verfaßt 
werden; es werden einige Tage verfließen, und so würden 
diese stenographischen Berichte, wenn sie vollkommen ge
druckt sind, auf dem Tische des HauseS vor jeden Abge
ordneten gelegt werden. Insoweit würde in der deutschen 
Sprache allseitig Rechnung getragen werden können, und 
wenn die hohe Versammlung mit dieser Ansicht einverstan
den ist, werden Sie gefälligst zur Abstimmung schreiten, 
wenn nicht andere Anträge eingebracht werden. Was jedoch 
den slowenischen Theil anbelangt, da gebricht es uns an 
jenen Kräften; man kann sie nicht allgemein bezeichnen. 
Hier aber wäre ein Eomite zu bestimmen, welches ebenfalls 
die stenographischen Berichte ganz dem Worte nach, in der 
slovenische» Sprache der einzigen Zeitung, die wir haben, 
nämlich der „Novice“ beilegen würde; für die schnellere Ver
breitung aber dürste für die „Novice“ , wie ich für den deut
schen Tert bemerkt habe, ein kleiner Auszug bekannt ge
geben werden; weil aber die „Novice“ wöchentlich nur ein 
M a l erscheint, müßten diese Auszüge sehr gedrängt sein, 
später aber, wenn die stenographirten Berichte übertragen 
sind, konnten sie auch den Lesern der „Novice“ beigegeben 
werben. Was die Auslagen anbelangt, so kann die hohe 
Versammlung bereits zur Keuntniß nehmen, daß der Herr 
Redakteur der „Laibacher Zeitung" sich mündlich erklärt hat,



24

den Auszug auö dem Protokolle unentgeltlich aufzunehmen, 
und ich hoffe, daß auch der Herr Redakteur der „Novice“ 
hierin nicht zurückstehen und einen solchen Auszug eben
falls unentgeltlich bringen würde. Was die stenographischen 
Berichte anbelangt, so ist dies eine Ausgabe, die man 
Niemanden aufbürden kann und cs ist Pflicht des Landes, 
die Kosten zn tragen; es handelt sich um die Pflege der 
Oeffentlichkeit, welche das erste Bedürfniß eines freien 
Staates ist. Nur durch die Oeffentlichkeit wird die Wahrheit 
begründet, und freuen wir uns, daß die geheimen Berichte 
ihr Ende erreicht haben.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich bin vollkommen einver
standen mit der Methode des Herrn Ambrosch, unsere 
Verhandlungen zn veröffentlichen und erkläre mich auch 
bereit, den extraktiven Theil in mein Blatt ohne ein Entgelt 
aufzunehmen, weil es nur im Interesse des Blattes selbst 
ist. Wie der Herr Vorredner richtig bemerkt hat, kann 
dieses nur sehr ertraktiv geschehen bei einem Blatte, welches 
nicht allein dazu bestimmt ist, obschon ich die Notwen
digkeit einsehe, daß jetzt, so lange der Landtag tagt, Bei
lagen werden gegeben werden müssen. — Das zweite ist 
nämlich die Veröffentlichung der stenographischen Berichte. 
Ich muß darauf bestehen, daß man eine Bevölkerung von 
400.000 Seelen nicht in Unkenntniß lassen soll von dem, 
was hier geschieht, »nd so viel sind gewiß in Krain, die 
unsere Sprache nicht verstehen. W ird auf die Kosten des 
Landesfondes der stenographische Bericht vollständig der 
„Laibacher Zeitung" gegeben werden, so beanspruche ich für 
mein Volk daö gleiche Recht in der „Novice“ ; nur kommt 
natürlich die zweite Arbeit dazu, die Übersetzung; dafür 
muß gesorgt werde». Sorgt die Negierung für die Ueber- 
setzung, wird es natürlich die Landesvertretung auch thnn. 
W ir haben fähige Kräfte; ich w ill sie hier nicht öffentlich 
nennen, glaube aber, daß wir zwei derselben brauchen, 
daß dieselben von der Landesvertretnng engagirt werden 
und die Uebersetznng in einer Weise liefern, das; sie für 
das ganze Land genügt. Ich stimme vollkommen dem An
träge des Herrn Ambrosch bei: erstens, daß die Beröffent- 
lichnng in beiden Landes-Zeitungen ertraktiv und unent
geltlich geschieht, beiden Landes-Zeitungen aber die steno
graphischen Berichte beigelegt werden und für die Ueber- 
setznng derselben in die slovenische Sprache auf Kosten des 
LandessondeS gesorgt werden solle.

P r ä s i d e n t :  Hat Jemand in dieser Beziehung noch 
einen Antrag zu stellen? Nachdem sich dieSfalls Niemand 
erhebt, finde ich de» Antrag des Herrn Ambrosch, der 
zugleich jener des Herrn Bleiweis ist, zur Abstimmung zu 
bringen; diejenigen, welche einverstanden sind, wollen sich 
erheben.

Abg. Ambrosch:  Nachdem diese Anträge ange
nommen worden sind, beantrage ich, die H. Versammlung 
möge beschließen, ein Eo»,itö auS drei Mitgliedern zu bilden, 
welche sich mit der Arrangirnng der slowenischen Ueber
setznng und mit der Ausbringung der dicssälligen Kräfte 
zu befassen haben wird, denn das kann nicht Gegenstand 
der Verhandlung sei». Ich glaube, daß es dem Zwecke 
entsprechen wird, we»n gleich hier ei» Comitc; benannt 
wird, und nach der bisherigen Gepflogenheit könnten wir 
dem Herrn Präsidenten die Wahl überlassen, drei In d iv i
duen zu wählen, welche die Uebersetzmtg der stenographischen 
Berichte, nämlich die Aufnahme der Kräfte und das Entgelt 
m it ihnen zu verhandeln hätten.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag znr Abstnn- 
mnng: daß ein Eomite von drei Mitgliedern aufgestellt 
werde, welches für die Übersetzung zu sorgen habe, und 
welches auch für die Remuneration dieser Herren sich in

das Einvernehmen zu setzeu hat. Wenn die Herren damit 
einverstanden sind, so bitte ich, sich zu erhebe». (Die ganze 
Versammlung erhebt sich.)

P r ä s i d e n t :  Ich würde also, wenn Sie mir daö 
Vertrauen schenken, die Herren Dr. Bleiweis, Dr. Toman 
und den Landesgerichtsrath Brolich bezeichnen. —  W ir haben 
jetzt noch einen Gegenstand auf der Tagesordnung. Es ist 
der Antrag des Herrn Dr. BleiweiS; (liest ab): „V or 
dem Beginn der eigentlichen Landtagsverhandlung erscheint 
mir noch als Dringlichkeitsantrag die B itte: Der hohe 
Landtag wolle beschließe», Se. Majestät zn bitten, daß 
sofort eilt Gesetz über die Verantwortlichkeit der Abgeord
neten für Rede und Wort int Landtage erlassen werde".— 
Wird dieser Antrag unterstützt?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Der Antrag muß früher 
vom Antragsteller unterstützt werden.

Abg. Ambrosch:  Ich erlaube mir, an Herrn Antrag
steller die Frage zu stellen, ob er »icht diese» Antrag näher 
bezeichnen w ill; wenn derselbe nicht als DringlichkeitS- 
antrag bezeichnet wird, so bleibt nichts anderes übrig, als 
uns an die Geschäftsordnung zu halten, und denselben 
einem (Somite zu überlassen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich glaube, ihn als Dring- 
lichkeitsantrag bezeichnet zu haben.

P r ä s i d e n t :  Ich habe dies auch so vorgeleseit!
Abg. Dr. B l e i w e i S :  Wenn ich mir erlaube, für 

dcu in der Befolgung des §. 35 d. L. T. O. bei dem 
Herrn Präsidenten eingebrachten Antrag das Wort zn 
ergreifen, so thue ich es nur, weil ich diese» Antrag 
alö Dringlichkeitsantrag betrachte. Ich glaube mich nicht 
zu täusche», wen» ich auf die volle Zusti»i»»ing des H. 
Hauses rechne. Ich ergreife nämlich das Wort für die 
Freiheit der Rede im Landtage. Sowie die Verantwort
lichkeit der Minister eine unerläßliche Bedingung ist für ein 
freies VerfassnngSleben, so ist es die Unverantwortlichkeit 
der Abgeordnete» für ihre im Laildtage gehaltenen Reden 
und für ihre abgegebenen Voten. Ich rede hier vom Land
tage und schließe natürlich de» Reichstag aus, da dieser 
Gegenstand gewiß dort auch zur Sprache kommen wird. 
Unverletzlich »inß der Abgeordnete sein, d. H. er darf wegen 
einer hier gehaltenen Rede nicht zur Rechenschaft gezogen 
und nicht verfolgt werden. Ohne diese Verantwortlichkeit 
ist ei» offenes Wort wohl »icht möglich »nd dieses ist 
natürlich bei der heutigen Lage der Dinge eine conditio 
sine qua non sowohl für die Wohlfahrt unseres Landes, 
als für den Gefammtstaat Oesterreich. Mein Antrag lautet 
daher, der hohe Landtag wolle beschließen: Se. Majestät 
unser» allerg». Kaiser zu bitte», daß sofort ei» Gesetz über 
die Unverantwortlichkeit der Abgeordneten für ihre Reden 
und ihre Voten im Landtage erlasse» werde. Präzisirter 
lautet dieser Antrag fast ganz im Einklänge mit dem 
t). 62 nnd 63 der Verfassung vom 4. März 1849 also: 
„Keilt Mitglied des Landtages darf für feine Wirksamkeit 
„als solches gerichtlich verfolgt und irgendwie zur Rechen- 
„fchaft gezogen werden. Kein Abgeordneter darf vom Tage 
„der Einberufung des Landtages und während der Dauer 
„der Sitzungsperiode verfolgt oder verhaftet werde», außer 
„im  Falle der Ergreifung auf frischer Thal. Wenn der 
„Landtag verlangt, muß der Verhaft aufgehoben oder die 
„Verhandlung für die ganze Dauer der Sitzungsperiode 
„aufgcfchoben werden".

Es könnte vielleicht eingewendet werden, daß ja dieses 
selbstverständlich sei, allein, hohe Versammlung! heut zu 
Tage gebietet es die Vorsicht, daß w ir nichts als selbst
verständlich voraussetzen. Sicherheit gewährt nur das Gesetz; 
am freiesten bewegt man sich auf gesetzlichem Boden, denn



der wahren Freiheit Panier ist daS Gesetz. Ich glaube 
daher auf die volle Zustimmung zu rechnen, wenn ich die
sen Antrag dem hohen Hause hier heute vorlege. (Nach 
diesem, in' deutscher Sprache gestellten Antrage, sprach der 
Redner zum allgemeinen Verständnisse noch Folgendes in 
slovenischer Sprache):

„Da je vsakemu poslancu jasno, kar sem v nemäkem 
jeziku govoril, naj dostavim Se slovensko besedico. Moj 
predlog je namrec, naj slavna skupscina sklene, prosvit- 
lega cesarja za postavo prositi, ktera varujo vsakega po- 
slanca, da smo brez strähn zatoüen ali preganjan biti, 
odkrite povcdati, kar mu sorce teäSi. Brez tako varnosti 
ni mogoce svobodno govoriti, kar je de2oli v potrebo in 
prid. Nadjam se, da bo celi zbor ta moj predlog po- 
terdil“ .

Abg. Ambrosch: Es bedarf wohl dieser Antrag 
keiner Unterstützung mehr; ich erlaube mir jedoch noch eine 
Unterstützung von einem ändern Gesichtspunkte zur Sprache 
zu bringen. Der Herr Vorredner hat sich berufen auf die 
Verfassung vom Jahre 1849, und wenn damals schon die 
Freiheit der Rede garantirt worden ist, so muß man heut 
zu Tage um so viel mehr darauf bestehen und das Wort 
dafür einlegcn, weil ein Gesetz besteht, und heute noch zu 
Kraft besteht, welches einen großen Druck auf die Freiheit 
der Rede auöübt. Es ist das Sicherhcitsgcsctz vom 20. 
April 1854, welches im 11. Paragraphe folgende An
ordnung enthält: „Jedes polizeiwidrige Verhalten an öffent
lichen Versammlungsorten, namentlich in Hörsälen, Thea
tern , Ballsälcn, Wirths- und Kaffeehäusern u. s. w., dann 
„auf Eisenbahnen, Dampfschiffe», Postwägen u. dgl., wo
durch die Ordnung und der Anstand verletzt, daö Ver
gnügen deö Publikums gestört oder sonst ein Aergerniß 
„gegeben w ird; ferner jede demonstrative Handlung, wo
durch Abneigung gegen die Regierung oder Gcring- 
„schätzung ihrer Anordnungen auSgedrückt werden soll, 
„wird unvorgreiflich der etwa eintretcndcn strafgerichtlichen 
„Behandlung, mit einer Ordnungsbuße von 1 bis ein-
„schließig 100 fl. CM. oder von sechsstündiger bis vier- 
„zehnlägigcr Anhaltung geahndet". —  Dieses Gesetz be
steht noch immer aufrecht; wir sind hier in einem Hör- 
sale und müssen daher wohl Bedenken tragen, irgend eine 
Aeußerung fallen zu lasse», die über die bestehenden An
ordnungen ein dunkles Licht verbreiten würde; wer den
Kranken heilen will, soll ihm einen Arzt zukommen lassen,
der ihn über die Krankheit ausfragt. Jener Arzt, der
ihm mit einer Hand den Puls fühlt, mit der ändern aber 
den Mund verstopft, daß er nicht redet, wird den Kran
ken nicht heilen. Gleichermaßen muß es mit uns geschehen. 
W ir müssen die Freiheit haben hier offen, unumwunden 
die Schattenseiten in die Front zu kehren, um M ittel zu 
schaffen, um zu helfen. Ich bin von dem guten Geiste 
der hohen Versammlung so überzeugt, daß nicht ein ein
ziges beleidigendes Wort hier falle» würde. Aber nehmen 
wir zur Praris die Zuflucht. Gesetzt den Fall, cs würde 
ein Vertreter hier beleuchten wollen, daß die Einhebung 
der Straßenmäuthc in Laibach auf der St. PeterS- und 
Kuhthaler-Linie unzweckmäßig erscheint, well die Population 
seit vielen Jahren die Straße aus eigenen Mitteln erhält; 
so würbe ein ganz genügender Grund vorhanden sein, einen 
solchen Abgeordneten zur Verantwortung zu ziehen, weil 
er eine Geringschätzung gegen bestehende Anordnungen an 
den Tag gelegt hat. Das ist ein Beispiel, hohe Versamm-
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luug, und deren wird eS mehrere geben, wenn allenfalls 
die Landesgesetze zur Diskussion kommen, hinter welchen 
sich ähnliche Fälle verborgen halten. Auch aus diesem Ge
sichtspunkte glaube ich ein solches Gesetz erwirken zu sollen, 
damit eS als Gegengewicht dieses Sichcrheitsgesetzes für 
die Vcrordncten aufrecht erhalten werde.

Abg. Dr. W u r z  b ach: Ich bitte um'S Wort. Ich 
unterstütze den Antrag deö Herrn D r. BleiweiS auS Ueber- 
zeugung und bemerke, wir haben bei unserem Amtsantritte 
dem Kaiser Treue und den Gesetzen Gehorsam gelobt. 
Auf Grundlage dessen können wir wohl nie in Kollision 
kommen; vorsichlöwcise aber ist, um Jedem die volle Be
rechtigung zu geben, ein solcher Antrag aus Erlaß eines 
solchen Gesetzes an Se. Majestät den Kaiser ganz in der 
Ordnung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
—  Die Debatte ist sohin geschlossen, und ich gehe zur 
Abstimmung über. Jene Herren, welche mit dem Antrage 
des Herrn Dr. Bleiweis, der jetzt also dahin lautet: „die 
Bitte an die Regierung zu stellen, daß ein Gesetz erlassen 
werde des Inhalts, daß kein Mitglied des Landtages für 
seine Wirksamkeit als solches gerichtlich verfolgt oder irgend 
wie zur Rechenschaft gezogen werden darf; kein Abgeord
neter vom Tage der Einberufung des Landtages und 
während der Dauer der Sitzungsperiode verfolgt oder ver
haftet werden darf, außer im Falle der Ergreifung auf 
frischer That; wenn der Landtag verlangt, muß der Verhaft 
aufgehoben, oder die Verhandlung für die ganze Sitzungs
periode aufgcschobcn werden", —  einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Es erhebt sich die ganze Versammlung.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag ist unanim angenommen.
Ich habe einen Augenblick früher noch einen Antrag 

erhalten: die hohe Versammlung wolle an das geehrte 
Konnte für die Verfassung der Dank-Adresse an Se. Mas. 
und insbesondere an den Herrn Grafen Auersperg den 
wärmsten Dank und die vollste Anerkennung aussprechen.
— Wird dieser Antrag unterstützt?

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Ich möchte, waS 
mich betrifft den Dank ablehnen, weil die Versammlung 
sehr häufig noch in die Lage kommen wird, die Kräfte 
ihrer Mitglieder in Anspruch zu nehmen, und man auf 
diese Weise und nach diesen Präzedcnzien noch sehr oft in 
die Lage kommen würde, einen Dank zu votiren, und weil 
ich überzeugt bin, daß es Niemand minder bereitwillig un
ternehmen werde, dem Allgemeinen seine Dienste darzubie
ten nach Maßgabe seiner Kräfte, ebenso wie ich es gethan.

Abg. K r o m e r :  Die heute genehmigte Adresse hat 
der Herr Graf von Auersperg den ändern Herren Kom
missions-Mitgliedern in der Wesenheit des Inhaltes und 
in der stylistischen Ausführung bereits als so vollendetes 
Ganzes mitgetheilt, daß, wir andere Kommissions-Mitglie
der, nur die angenehme Aufgabe hatten, dem Entwürfe deS 
Herrn Grafen vollkommen beizupflichtcn. M it Rücksicht 
darauf muß ich daher, was mich anbelangt, jeden Antheil 
an der Anerkennung der hohe» Versammlung bescheiden 
ablehncn und glaube, diese Anerkennung der H. Versamm
lung ausschließlich dem Herrn Grafen Anton v. Auersperg 
zuwciscn zu müssen.

P r ä s i d e n t :  Hiermit erkläre ich die heutige Sitzung 
für geschlossen, und bitte die Herren, übermorgen um 10 
Uhr Vormittags sich wieder zu versammeln.

2 Uhr Nachmittags.
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